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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Der Nationalrat bekräftigte einmal mehr seinen Wunsch nach der Umgestaltung der
Departemente. (Zu den Diskussionen vom vergangenen Jahr siehe hier.) Er überwies
gegen den Antrag des Bundesrates, der argumentierte, er habe dies alles schon
überprüft und für nicht sinnvoll gehalten, ein Postulat Burkhalter (fdp, NE) (06.3245) für
eine grundsätzliche Neuorganisation der Departemente. Diese solle sich sowohl bei der
Zuordnung der Ämter als auch bei der Benennung konsequent an den langfristigen
Aufgaben und Prioritäten der Politik orientieren. Konkret nannte Burkhalter
beispielsweise ein Departement für Sicherheit, das sich mit der öffentlichen Sicherheit
und Ordnung, der Justiz und der Landesverteidigung befassen würde. Eine Motion
Lustenberger (cvp, LU) für die Schaffung eines Bildungsdepartementes konnte
hingegen noch nicht behandelt werden, da sie Nationalrat Baader (svp, BL) bekämpfte.
(Siehe dazu auch die Antwort des neuen Bundesrates Burkhalter auf eine Interpellation
Fetz (sp, BS) (09.3793)). 1

MOTION
DATUM: 11.12.2009
HANS HIRTER

Die Reform der Regierung wurde auch in einzelnen Policies versucht. So bildete die
Sondersession zur Gesundheitspolitik im April den Rahmen für einen Vorstoss der
sozialdemokratischen Fraktion für die Schaffung eines Staatssekretärs. Die Motion, die
eine Verbesserung der Steuerung des föderal stark zersplitterten Gesundheitswesens
durch einen Staatssekretär anvisierte, hatte jedoch weder beim Bundesrat noch beim
Nationalrat eine Chance. Darüber hinaus war auch die Idee eines
Bildungsdepartementes Gegenstand parlamentarischer Diskussion. Der Bundesrat
hatte diesbezüglich im Juni des Berichtsjahres eine Reorganisation der Departemente
beschlossen. Vorgesehen ist, dass ab 2013 das bis anhin dem EDI angehörende
Staatssekretariat für Bildung und Forschung sowie der Bereich der ETH gemeinsam mit
dem Bundesamt für Berufsbildung und Technologie im EVD angesiedelt werden. (Siehe
dazu auch die Interpellation Aubert (10.3056) und hier.) Mit der Neuorganisation wurde
auch das für Europafragen zuständige Integrationsbüro dem EDA und das Bundesamt
für Veterinärwesen dem EDI unterstellt (bisher EVD). Zudem versprach der Bundesrat,
die Kooperation zwischen den Bundesstellen zu fördern und systematisch zu
evaluieren. 2

MOTION
DATUM: 30.09.2011
MARC BÜHLMANN

Mit 100 zu 72 Stimmen hiess der Nationalrat eine Motion Bigler (fdp, ZH) gut, mit der
eine Beschränkung von ausserparlamentarischen Kommissionen verlangt wird.
Ausserparlamentarische Kommissionen sind Gremien, die vom Bundesrat dann
eingesetzt werden, wenn für eine bestimmte Aufgabe spezifisches Fachwissen nötig ist,
das in der Bundesverwaltung fehlt, und sollen in diesem Sinne eine beratende Funktion
einnehmen. Hans-Ulrich Bigler stösst sich an der Zahl dieser Kommissionen. Nicht
weniger als 119 würden auf der Homepage des Bundes aufgeführt. Der Freisinnige
betonte zwar, dass die Kommissionen ein Ausdruck der partizipativen Demokratie seien
und auch der Gewerbeverband – Bigler ist dessen Präsident – in vielen dieser
Kommissionen mitwirke und durchaus davon profitiere. Es sei aber eigentlich
problematisch, dass der Bund eine Plattform für Interessenvertretung anbiete. Zudem
sei der Beitrag dieser Gremien für die demokratische Meinungsbildung in vielen Fällen
zweifelhaft und es herrschten zahlreiche Doppelspurigkeiten. Mit einer Reduzierung
der Zahl dieser Kommissionen könnten Kosten gespart und die Effizienz gesteigert
werden. Mit einer Alterslimite für die Mitglieder dieser ausserparlamentarischen
Kommissionen soll zudem sichergestellt werden, dass aktives Wissen und tagesaktuelle
Expertise in die Diskussion miteinfliesse. Bigler zweifelte in der Ratsdebatte den Nutzen
dieser Gremien für die Verwaltung an, weil es sich beim Wissensaustausch viel eher um
"Plauderstündchen" handle. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr, der die ablehnende Haltung des Bundesrats letztlich
erfolglos vertrat, wies darauf hin, dass die Kosten mit CHF 300 bis 500 Taggeld nicht
hoch seien und man mit Streichungen von Kommissionen nicht viel einsparen könne.
Zudem mache es sich der Motionär zu einfach, wenn er die Reduktion der Zahl der
Kommissionen fordere. Es sei nicht einfach zu entscheiden, welche Kommissionen
genau es nicht mehr brauchen würde. Doppelspurigkeiten gebe es zudem im ganzen

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN
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System. Diese würden aber eben auch mithelfen, am Schluss eine tragfähige und
mehrheitsfähige Lösung zu finden. Bei den Alterslimiten wies der Bundeskanzler auf die
Schwierigkeit bei der Suche nach Mitgliedern für diese eher schlecht bezahlten Ämter
hin, die mit solchen Limiten noch zusätzlich erhöht würde. Zudem sei man auch erst ab
einem bestimmten Alter ungebunden, was eine Bedingung für den Einsitz in
ausserparlamentarischen Kommissionen sei. Die Ratsrechte, unterstützt von der BDP,
vier CVP-Stimmen und einer GLP-Stimme, folgte allerdings den Argumenten des
Motionärs und überwies das Anliegen an den Ständerat. 3

Die von der Motion Bigler (fdp, ZH) verlangte Beschränkung von
ausserparlamentarischen Kommissionen stiess in der Wintersession 2017 im Ständerat
auf taube Ohren. Die SPK-SR empfahl den Vorstoss mit 12 zu 1 Stimme zur Ablehnung.
Sie sprach sich insbesondere gegen eine pauschale Reduktion aus, da es Fachgremien
gebe, die explizit nicht in die Verwaltung integriert werden dürften – so etwa die
Prüfungskommission für Humanmedizin oder die Elektrizitätskommission.
Ausserparlamentarische Kommissionen erfüllten im Gegenteil eine wichtige
Kontrollfunktion gegenüber der Verwaltung. Eine Reduktion würde nicht zwingend zu
Einsparungen führen, obwohl die Zahl dieser Gremien freilich auf dem notwendigen
Minimum gehalten werden müsse, was periodische Prüfungen nötig mache. Die kleine
Kammer folgte dieser Argumentation und versenkte den Vorstoss. 4

MOTION
DATUM: 06.12.2017
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Organisation

Die vom Nationalrat im Vorjahr überwiesene Motion, welche den Bundesrat beauftragt,
die von der Verwaltung ausgeübten Tätigkeiten systematisch auf
Einsparungsmöglichkeiten hin zu überprüfen, überwies der Ständerat bloss als
Postulat, da seiner Ansicht nach entsprechende Aufträge bereits erteilt und rechtlich
festgeschrieben worden sind. 5

MOTION
DATUM: 13.03.1993
HANS HIRTER

Für eine offenere Informationspolitik der Bundesverwaltung setzte sich Nationalrat
Hess (cvp, ZG) ein. Mit einer Motion verlangte er die Ersetzung des heute geltenden
Vertraulichkeitsprinzips durch den Grundsatz Öffentlichkeit mit Geheimnisvorbehalt,
wie ihn Schweden, Frankreich, die Niederlande, die USA, Kanada, Australien und — mit
der neuen Verfassung — auch der Kanton Bern kennen. Nachdem Arnold Koller
angekündigt hatte, dass der Bundesrat noch in dieser Legislatur über ein Modell für
eine verbesserte Transparenz über Verwaltungsvorgänge entscheiden werde, wandelte
der Rat den Vorstoss in eine Postulat um. 6

MOTION
DATUM: 03.06.1993
HANS HIRTER

Die im Vorjahr vom Nationalrat überwiesene Motion Epiney (cvp, VS) für eine
umfassende Überprüfung der staatlichen Leistungen und die Ausarbeitung einer
Verzichts- und Privatisierungsplanung wurde mit 19 zu 12 Stimmen auch vom Ständerat
überwiesen. Er tat dies gemäss Kommissionssprecher Frick (cvp, SZ) aber nicht aus
Übereinstimmung mit diesen expliziten und weitreichenden Motionszielen, sondern um
die in der Einleitung der Motion enthaltene Forderung nach einer Verwaltung nach den
Grundsätzen des New Public Management zu unterstützen. 7

MOTION
DATUM: 04.10.1996
HANS HIRTER

Die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips mit Geheimnisvorbehalt in der
Bundesverwaltung scheint auf guten Wegen zu sein. Der Nationalrat überwies drei
entsprechende Motionen (GPK (97.3384), Hess (cvp, ZG) und Vollmer (sp, BE) (97.3110)).
Der Bundesrat erklärte sich damit einverstanden, lehnte allerdings die terminliche
Auflage der GPK-Motion ab, welche die Vorlage der Botschaft bis Ende 1998 verlangte.
Der Ständerat überwies die beiden letztgenannten Motionen ebenfalls, diejenige der
GPK wandelte er in ein Postulat um, da die gesetzte Frist ohnehin nicht eingehalten
werden könnte. Er nahm dabei Kenntnis von der Absicht des Bundesrates, bis Ende
1999 einen Vernehmlassungsentwurf auszuarbeiten. 8

MOTION
DATUM: 01.10.1998
HANS HIRTER

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Nationalrat Comby (fdp, VS) verlangte einmal mehr – diesmal mit einer als Postulat
überwiesenen Motion [98.3399]– eine bessere Berücksichtigung der französisch- und
italienischsprachigen Regionen bei der Vergabe von Bundesaufträgen. Nötigenfalls
seien dazu auch gesetzliche Vorschriften zu erlassen. Der Bundesrat zeigte sich
angesichts der auch vom Bund einzuhaltenden internationalen und nationalen
Wettbewerbsbestimmungen skeptisch gegenüber gesetzlichen Massnahmen. Er erklärte
sich aber zu bestimmten Vorkehrungen bei den als Einkäufer tätigen Diensten bereit. So
soll dort vermehrt Personal aus dem nichtdeutschen Sprachraum eingestellt werden
und bei den Ausschreibungen über das vorgeschriebene Publizitätsminimum
hinausgegangen werden, um möglichst alle potentiellen Anbieter zu erreichen. In der
Herbstsession gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Hämmerle (sp, GR)
Folge, welche verlangt, dass Post, Swisscom und SBB auf gesetzlichem Wege
verpflichtet werden, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze auch in Berg- und
Randregionen anzubieten und notwendige Abbaumassnahmen nicht einseitig in diesen
Regionen durchzuführen. Eine Koalition aus der Linken, der CVP und einigen
Freisinnigen (vor allem französisch- und italienischsprachigen) verhalfen diesem
Begehren zum Durchbruch. Die Gegner hatten dagegen argumentiert, dass damit die
Wettbewerbsposition der anvisierten Betriebe massiv beeinträchtigt würde. 9

MOTION
DATUM: 27.09.1999
HANS HIRTER

Unter dem Titel E-Schweiz resp. E-Switzerland verlangten eine vorberatende
Nationalratskommission in Richtlinienmotionen (00.3190, 00.3194 und 00.3208) und
die FDP-Fraktion in einer Motion (00.3298) besondere Anstrengungen des Bundes zur
Förderung der Anwendung der modernen Informationstechnologien und der
entsprechenden Schulung. Speziell für den politischen Bereich wurde die Anbietung
von Dienstleistungen der Verwaltung auf elektronischem Weg (sog. guichet virtuel) und
die rasche Nutzung der neuen Technologien für die Ausübung der politischen Rechte
(Abstimmen, Unterschriftensammeln) verlangt. Die einzelnen Vorschläge (00.3194;
00.3208) wurden zumeist in Postulate umgewandelt. In Motionsform gutgeheissen
wurde die Forderung, Chancen und Risiken der elektronischen Form der politischen
Beteiligung abzuklären. Die Bundesverwaltung selbst war in diesem Bereich nicht
untätig gewesen. So war das Informationsangebot auf Internet kontinuierlich ausgebaut
worden, und als europäische Novität konnten die Bürgerinnen und Bürger die
Fragebogen für die Volkszählung 2000 auf elektronischem Weg ausfüllen. Für die
Entwicklung der beiden Bereiche «guichet virtuel» und «e-voting» setzte die
Bundeskanzlei Arbeitsgruppen und mit den erforderlichen Ressourcen (CHF 29 Mio. für
2001 und jeweils über CHF 20 Mio. für die beiden anschliessenden Jahre) ausgestattete
Projektgruppen ein. Um eine Zweiteilung der Gesellschaft in Personen, welche diese
neuen Informations- und Partizipationsmöglichkeiten nutzen können und solche ohne
entsprechende Fähigkeiten, zu verhindern, möchte der Bundesrat auch die
Ausbildungsmöglichkeiten verbessern. Zur Finanzierung derartiger Bildungsprojekte
könnte seiner Ansicht nach ein Teil des Ertrags der überschüssigen Goldreserven der
Nationalbank eingesetzt werden (vgl. zur Strategie des Bundesrates die ausführliche
Antwort auf eine Interpellation Briner (fdp, SH); Ip. 00.3242). 10

MOTION
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Eine Motion der SVP-Fraktion im Nationalrat für die Veröffentlichung aller sowohl von
der Bundesverwaltung als auch von Unternehmungen des Bundes in Auftrag gegebenen
externen Studien wurde vom Parlament teilweise überwiesen. Der Bundesrat war damit
einverstanden, da das neue Öffentlichkeitsgesetz dies für Berichte zuhanden des
Bundes ohnehin vorschreibe. Für die Bundesbetriebe (z.B. SBB), für welche dieses
Gesetz nicht gilt, empfahl er hingegen die Ablehnung der Motionsforderung. Der
Nationalrat und nach ihm auch der Ständerat folgten der Empfehlung der Regierung. 11

MOTION
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER

Der Nationalrat nahm eine Motion Häberli (cvp, TG) (04.3803) für eine umfassende
Reform und Straffung der Bundesverwaltung diskussionslos an. Der Ständerat hiess sie
und auch eine ähnliche Motion Stähelin (cvp, TG) (04.3702) gut. Er überwies auch eine
vom Nationalrat im Vorjahr akzeptierte Motion der CVP für eine eingehende
Überprüfung der Aufgaben und Leistungen des Staates sowie eine grundlegende
Verwaltungsreform (03.3311). Umstritten war hingegen ein in Motionsform gekleideter
Prüfungsauftrag der nationalrätlichen Kommission (05.3228), welcher sich mit dem
Entlastungsprogramm 2004 befasste. Dieser forderte den Bundesrat auf, im Rahmen
der von ihm eingeleiteten Verwaltungsreform die Integration der beiden Bundesämter
für Veterinärwesen und für Landesversorgung sowie der Forstdirektion in das
Bundesamt für Landwirtschaft ins Auge zu fassen. Gegen den Widerstand der Linken,

MOTION
DATUM: 29.09.2005
HANS HIRTER
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welche darin eine Sparmassnahme auf dem Buckel des Personals sah, die sachlich nicht
gerechtfertigt sei, überwies der Nationalrat den Vorstoss. Der Ständerat hiess den
Überprüfungsauftrag ebenfalls gut, obwohl insbesondere die vorgeschlagene
Integration des Bundesamtes für Veterinärwesen in das Landwirtschaftsamt auf Kritik
stiess, da ersteres bezüglich seiner Aufgaben eher im Gesundheits- oder
Verbraucherschutzbereich einzuordnen wäre. Der Bundesrat beschloss, das Bundesamt
für Wasser und Geologie (BWG) auf Anfang 2006 zu einem guten Teil in das Bundesamt
für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal) zu überführen und dieses neu Bundesamt für
Umwelt (Bafu) zu nennen. Andere Teile des BWG gingen an die Bundesämter für Verkehr
resp. Energie. (Zu den Forderungen nach der Bildung eines Forschungs- und
Bildungsdepartementes resp. der Ausgliederung der KTI aus dem BBT und die
Überführung in einen dem Nationalfonds ähnlichen Status siehe hier und hier.) 12

Das Parlament bekräftigte seinen Willen, sämtliche mit Bildung, Forschung und
Innovation befassten Bundesämter in einem einzigen Departement zu vereinigen. Der
Ständerat hatte bereits im Vorjahr eine entsprechende Motion Bürgi (svp, TG)
überwiesen. Der Nationalrat hiess im Berichtsjahr diese und noch weitere vier
Motionen aus den eigenen Reihen mit der gleichen Zielsetzung gut. Die vier neuen
Motionen stammten von Pfister (svp, SG) (05.3378), Widmer (sp, LU) (05.3379),
Randegger (fdp, BS) (05.3380) und Riklin (cvp, ZH) (05.3381) und waren im Juni 2005 in
einer konzertierten Aktion der vier Regierungsparteien alle am gleichen Tag eingereicht
worden. Sie fanden allesamt auch im Ständerat einhellige Zustimmung. Bundesrat
Couchepin ging mit den Motionären von der Sache her einig, gab aber zu bedenken,
dass der von ihm gewünschte Transfer der Berufsbildung und der Fachhochschulen
vom EVD in das Departement des Inneren nicht einfach zu realisieren sei. Am ehesten
sei gemäss Couchpin wohl eine grössere Reorganisation zu bewerkstelligen, welche
auch einen Teil der im EDI angesiedelten Sozialversicherungen (AHV, 2. Säule)
einbeziehen müsste. Diese beiden Sozialwerke seien über ihre Finanzierung eng mit
dem Arbeitsmarkt verknüpft und könnten deshalb gut ins EVD integriert werden.
Couchepin hatte im Mai, nach der Volksabstimmung über den Bildungsartikel, seine
Regierungskollegen mit einem Antrag auf die Überführung der Berufsbildung und der
Fachhochschulen vom EVD in sein Departement überrascht. Als Reaktion darauf
beauftragte die Regierung Bundespräsident Leuenberger mit der Ausarbeitung von
Lösungsmöglichkeiten. 13

MOTION
DATUM: 20.09.2006
HANS HIRTER

Die Realisierung des E-Government kommt nach Ansicht der Nationalrats zu zögerlich
voran (im Vergleich zu den europäischen Ländern hat die Schweiz einen enormen
Rückstand aufzuholen). Er überwies deshalb eine Motion Vollmer (sp, BE), welche von
der Regierung so rasch als möglich einen Bericht über die Umsetzungsstrategie
verlangt. Die Ständekammer verweigerte dem Vorstoss aber die Unterstützung; sie war
der Auffassung, es brauche jetzt eine Umsetzung der bereits vorhandenen Strategien
und nicht zusätzliche Berichte. (Siehe zu diesem Thema auch die Interpellation Graf (sp,
TG) (05.3570). Der Bund unterbreitete den Kantonen eine Vereinbarung für die
Zusammenarbeit im Projekt des Internet-Portals www.ch.ch. Die Unterzeichner
verpflichten sich dabei, dieses Portal als primären Internet-Zugang der Bevölkerung zu
den Behörden zu fördern und die dabei entstehenden Harmonisierungsanforderungen
zu berücksichtigen. Damit die Vereinbarung in Kraft treten kann, muss sie von
mindestens 18 Kantonen mit dem Bund abgeschlossen werden. Der Kanton Zürich,
welcher sich zeitweilig aus der Projektentwicklung verabschiedet hatte, nahm seine
Mitarbeit wieder auf. Die von einem Privaten erworbenen Domain-Namen schweiz.ch,
suisse.ch sowie svizzera.ch werden gegen Entschädigung an den Bund abgetreten. 14

MOTION
DATUM: 05.10.2006
HANS HIRTER

Die Realisierung des E-Government kommt voran, nachdem im Vorjahr keine
wesentlichen Fortschritte erzielt wurden. Im Sommer unterzeichneten der Bundesrat
und die Konferenz der Kantonsregierungen eine Rahmenvereinbarung über die
Zusammenarbeit in diesem Bereich. Sie einigten sich darin insbesondere auf einen
Katalog von Vorhaben mit hoher Priorität und auf eine enge Koordination.
Verantwortlich für die Umsetzung der gemeinsamen Ziele ist ein Steuerungsausschuss,
der sich aus je drei Vertretern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden
zusammensetzt. Der Nationalrat überwies eine Motion Barthassat (cvp, GE), die
verlangt, dass bis 2009 die Bürgerinnen und Bürger ihren Verkehr mit der
Bundesverwaltung vollständig auf elektronischem Weg abwickeln können. 15

MOTION
DATUM: 05.10.2007
HANS HIRTER
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Der Nationalrat wünscht eine Fortsetzung der Zentralisierung der Informatik-Bereiche
des Bundes. Er überwies dazu eine Motion Noser (fdp, ZH), die verlangt, dass sämtliche
zur Verwaltung gehörenden IT-Dienstleister beim Bundesamt für Informatik und
Telekommunikation zusammengefasst werden. 16

MOTION
DATUM: 15.10.2007
HANS HIRTER

Auch der Ständerat stellte sich hinter die Motion Noser (fdp, ZH), die verlangt, dass
sämtliche zur Bundesverwaltung gehörenden IT-Dienstleistungsstellen beim
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation zusammengefasst werden. 17

MOTION
DATUM: 05.03.2008
HANS HIRTER

Der Ständerat überwies die Motion von Nationalrat Barthassat (cvp, GE) ebenfalls; sie
verlangt, dass bis 2009 die Bürgerinnen und Bürger ihren Verkehr mit der
Bundesverwaltung vollständig auf elektronischem Weg abwickeln können. Er
schwächte sie aber stark ab, da ihm die verlangte Umsetzung sowohl inhaltlich als auch
zeitlich unmöglich erschien. Der Bund soll gemäss dem neuen Motionstext vor allem die
häufig genutzten Behördenkontakte und -dienstleistungen möglichst bald und
vollständig in elektronischer Form anbieten. Der Nationalrat schloss sich dieser
realistischeren Version an. 18

MOTION
DATUM: 26.05.2008
HANS HIRTER

Eine Untersuchung hatte ergeben, dass bei Aufträgen der öffentlichen Hand die
Zahlungsdauer im Mittel fast 50 Tage beträgt und damit deutlich höher liegt als bei
Privatkunden. Um diese Dauer zu verkürzen hiess der Nationalrat eine Motion von Rotz
(svp, OW) gut, welche vertraglich fixierte Zahlungsfristen von 30 Tagen für Bauaufträge
des Bundes verlangt. Der Ständerat überwies diese Motion in einer von seiner
Finanzkommission abgeänderten Version. Diese erweitert einerseits das
Anwendungsfeld über die Baubranche hinaus und lässt andererseits bei komplizierten
Aufträgen auch längere Zahlungsfristen zu. Motionen von Ständerat Jenny (svp, GL)
(09.3207) und der SVP-Fraktion (09.3252) im Nationalrat, die Zahlungsfristen des
Bundes für Rechnungen inländischer Lieferanten auf 20 resp. 10 Tage zu reduzieren,
fanden hingegen keine Mehrheiten. 19

MOTION
DATUM: 09.12.2009
HANS HIRTER

Um dem Anliegen der proportionalen Vertretung der Sprachregionen in der
Bundesverwaltung Nachdruck zu verleihen, nahmen National- und Ständerat eine
Motion de Buman (cvp, FR) an, welche die Dreisprachigkeit von Kadermitgliedern der
Bundesverwaltung fordert. Die Motion verlangt, dass Kadermitglieder neben ihrer
Muttersprache eine zweite Amtssprache beherrschen und eine dritte mindestens
verstehen. Bei Anstellungen soll die Dreisprachigkeit zur Bedingung gemacht werden.
Beide Kammern nahmen darüber hinaus eine Motion Lombardi (cvp, TI) an (09.4331), die
eine Ombudsperson verlangt, welche für die Förderung der italienischen Sprache und
eine adäquate Vertretung italienischsprachiger Beamter in der Verwaltung zuständig
sein soll. Der Bundesrat unterstützte die Motion und erweiterte sie dahingehend, dass
nicht nur die italienische, sondern auch die französische Sprache darunter fallen solle.
Auch die Anregung von Ständerat Maissen (cvp, GR), die rätoromanische Sprache
aufzunehmen, wurde entgegengenommen. Per 1. Juli 2010 wurde bereits ein
Ombudsmann eingestellt, dessen Aufgaben aber noch präzisiert werden müssen. 20

MOTION
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN

Ebenfalls im Rahmen der Strategie E-Government überwiesen beide Räte eine Motion
Noser (fdp, ZH), die zum Ziel hat, E-Billing einzuführen, also den Rechnungsverkehr der
Bundesverwaltung künftig nur noch elektronisch zu organisieren. Der Bundesrat wird
beauftragt, Vorkehrungen zu treffen, die es erlauben, dass die Bundesverwaltung von
Lieferanten nur noch elektronische Rechnungen entgegennimmt und somit ein Signal
für die Wirtschaft setzt. Der Bundesrat selber beantragte die Annahme der Motion,
bedingte sich aber eine längere Übergangsfrist aus. Der Motionär hatte die Frist auf
2012 angesetzt. Der Nationalrat nahm die Motion mit dieser relativ kurzen Frist, die
auch von Seiten der Vertreter der KMU bemängelt wurde, an. Der Ständerat änderte
sodann die Frist und nahm die modifizierte Motion knapp mit Stichentscheid des
Präsidenten an. Die Beratung des Nationalrats über die modifizierte Fassung stand im
Berichtjahr noch aus. 21

MOTION
DATUM: 16.06.2011
MARC BÜHLMANN
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Die durch den Ständerat 2011 vorgenommene Änderung der Motion Noser (fdp, ZH), die
eine Verlängerung der Übergangsfrist für die Einführung von E-Billing vorsah, wurde im
Berichtjahr vom Nationalrat gutgeheissen. Damit wurde die modifizierte Motion
überwiesen und der Bundesrat beauftragt, den Rechnungsverkehr der
Bundesverwaltung möglichst rasch elektronisch zu organisieren. 22

MOTION
DATUM: 14.03.2012
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen der Diskussion um Open Government Data – die Öffnung von
Datenbeständen des Bundes – forderte eine Motion der nationalrätlichen Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie die Erarbeitung rechtlicher Rahmenbedingungen
für einen freien Zugang zu den Daten von Meteo Schweiz. Der Bundesrat unterstützte
die Idee, wies aber auf zusätzlichen finanziellen Bedarf hin, da eine Umsetzung von
Open Government Data bei Meteo Schweiz zu Einnahmeverlusten führe und Ausgaben
für den Betrieb des Datenbezugs nach sich ziehe. Nach wie vor ausstehend war die
Beratung des 2011 eingereichten Postulats Riklin (cvp, ZH) (11.3902), das einen
eigentlichen Masterplan für Open Government Data fordert. 23

MOTION
DATUM: 26.09.2012
MARC BÜHLMANN

Für viel Wirbel sorgte im Berichtjahr das Informatikprojekt „Insieme“. Bereits 2001 war
beschlossen worden, die veralteten Informatiksysteme der Steuerverwaltung durch ein
kundenfreundliches Gesamtsystem zu erneuern. Das „Insieme“ getaufte Projekt wurde
2005 vom Parlament mit einem Kredit von 71 Mio. CHF bewilligt. Der amerikanische
Softwarekonzern Unisys erhielt zwar 2006 den Zuschlag für die Realisierung des
Projektes, ein Streit zwischen der Firma und der Steuerverwaltung führte aber – nach
Entschädigungszahlungen von rund 6,4 Mio. CHF – zu einer Neuausschreibung im Jahr
2008. Diesmal wurden verschiedene Teilaufträge an unterschiedliche Softwarefirmen
vergeben. 2010 wurde deutlich, dass der finanzielle Rahmen nicht ausreichen würde.
Der Bundesrat sprach einen Zusatzkredit von CHF 56 Mio. 2011 trennte sich die
Steuerverwaltung aufgrund von Verzögerungen und aus dem Ruder laufenden Kosten
vom Gesamtprojektleiter.
Zu Beginn des Berichtjahres stellte die Finanzkontrolle sodann Ungereimtheiten fest,
worauf die Vorsteherin des EFD, Eveline Widmer-Schlumpf, eine
Administrativuntersuchung anordnete. Das Urteil der parlamentarischen
Finanzdelegation fiel vernichtend aus: die noch vorhandenen finanziellen Mittel würden
lediglich noch die elementaren Projektziele abdecken. Der Skandal weitete sich aus,
nachdem klar wurde, dass zahlreiche Beschaffungsaufträge unter der Hand vergeben
worden waren und der dafür verantwortliche Direktor der Steuerverwaltung, Urs
Ursprung, freigestellt wurde. Auch der Entwicklungschef von Insieme musste seinen Hut
nehmen, da seine Stelle nicht WTO-konform ausgeschrieben worden war. Im
September beschloss das EFD, Insieme abzubrechen. Im November wurde schliesslich
klar, dass sich die Gesamtkosten auf CHF 105 Mio. belaufen, die letztlich in den Sand
gesetzt wurden.
Der Bundesrat hatte bereits im Sommer erste Konsequenzen gezogen und Massnahmen
für ein departementsübergreifendes Beschaffungscontrolling und eine verbesserte
Führung von IT-Schlüsselprojekten angekündigt. Das Scheitern von Insieme führte zu
einigen, in den Räten im Berichtsjahr noch nicht behandelten, politischen Vorstössen.
Die SP reichte eine parlamentarische Initiative (12.490) ein, mit der sie eine
Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) fordert, die die Ereignisse um
Insieme aufarbeiten soll. Eine Motion Noser (fdp, ZH) (12.4152) möchte den Bundesrat
beauftragen, eine Beschaffungsstrategie für Informatik- und
Telekommunikationsprojekte zu entwickeln und ein Postulat Amherd (cvp, VS) (12.4240)
fordert griffigere Massnahmen für die Finanzkontrolle. Von beiden Räten noch in der
Wintersession überwiesen wurden zwei gleich lautende Motionen der
Finanzkommissionen beider Räte (12.3986 und 12.3987), mit denen der Bundesrat
beauftragt wird, so rasch wie möglich einen Pool von Informatikprojektleiterinnen und
-leitern zu schaffen, aus dem für grosse Informatikprojekte erfahrene Expertinnen und
Experten für Beratung oder eine straffe Führung beigezogen werden können. 24

MOTION
DATUM: 13.11.2012
MARC BÜHLMANN

Die im Vorjahr vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG) (11.3359),
die eine nichtdiskriminierende E-Government-Lösung für Landwirte forderte, wurde
vom Ständerat im Berichtjahr abgelehnt. Graf-Litscher wollte eine Open-Source-
Plattform einführen, um Ungleichbehandlung aufgrund von Browserinkompatibilitäten
zu verhindern: Je nachdem, welcher Internetbrowser verwendet wird, funktioniert die
verwendete Software ev. nicht. Das bundesrätliche Argument, dass dies
unverhältnismässig teuer sei, verfing im Berichtjahr in der kleinen Kammer. Die Motion

MOTION
DATUM: 13.03.2013
MARC BÜHLMANN
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Weibel (glp, ZH) (11.3379), welche auf eine Nutzung und Förderung von Open-Source-
Software in der Bundesverwaltung zielte, wurde abgeschrieben und eine weitere Motion
Graf-Litscher (11.4122), die unter Einsatz von Open-Source-Software die Einführung
eines Geschäftsprozessmanagements gefordert hätte, wurde zurückgezogen. Eine
Motion Glättli (gp, ZH) (13.3628), welche eine digitale Nachhaltigkeit bei der Einführung
von Software-Lösungen für die Geschäftsverwaltung fordert, d.h. vollständigen Zugang
der Bundesverwaltung zum Quellcode einer Software sowie den Besitz der
Urheberrechte über dieselbe, wurde im Berichtjahr im Plenum noch nicht behandelt. 25

Gleich vier aktuelle Geschäfte kreisten um die Frage von Open Government Data, also
der Freigabe von Datenbeständen des Bundes für die interessierte Öffentlichkeit. Eine
Motion Graf-Litscher (sp, TG) forderte ein Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes,
ein Portal, mit dem der Zugang zu diesen Daten sichergestellt wird, sowie begleitende
Massnahmen zur Förderung der Nutzung dieser Daten durch die Öffentlichkeit. Der
Nationalrat nahm die gesamte Motion mit 97 zu 77 Stimmen an, obwohl der Bundesrat
sich gegen die Punkte 1 und 3 ausgesprochen hatte. Opposition kam vor allem aus dem
SVP- und CVP-Lager. Der Vorstoss wurde im Berichtjahr in der kleinen Kammer noch
nicht behandelt. Mitte 2013 doppelte Graf-Litscher mit einem noch nicht behandelten
Postulat nach, dass die Prüfung der Freigabe von Daten zu Finanzzahlen verlangt. Ein
Postulat Riklin (cvp, ZH), das einen eigentlichen Masterplan fordert, mit dem Analysen
der Bestände, des Nutzenpotenzials und der Kosten durchgeführt sowie der nötigen
rechtlichen und technischen Massnahmen für die Freigabe von Bundesdaten
vorgenommen werden sollen, wurde vom Nationalrat mit 120 zu 59 Stimmen
überwiesen. Auch hier verwies der Bundesrat vergeblich auf das bereits 2011
überwiesene Postulat Wasserfallen (fdp, BE) (11.3884), auf dessen Grundlage die
Regierung aktuell bereits einen Bericht verfasse, der demnächst vorliege und in dem
der Handlungsbedarf aufgezeigt werde. Bereits im Vorjahr überwiesen worden war eine
Motion der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
(UREK-NR), welche die Veröffentlichung von Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data fordert (Mo. 12.3335). In der Folge schaltete der Bund Mitte
September dann eine erste Open-Data-Plattform (Opendata.admin.ch) auf. Bisher
dezentral abgelegte, öffentliche Daten werden damit über eine einzige Plattform
zugänglich und leichter auffindbar gemacht. Die Plattform wird zusammen mit dem
Bundesamt für Statistik, Swisstopo, Meteo Schweiz und der Nationalbibliothek geführt.
Experten schätzten das wirtschaftliche Potenzial von Open-Data auf bis zu CHF 1,2 Mia.
Der erwähnte Bericht des Bundesrates erschien ebenfalls Mitte September. Als Folge
des Berichts wurde das Informatiksteuerungsorgan des Bundes beauftragt, zusammen
mit dem Bundesarchiv und der Bundeskanzlei einen Entwurf für eine Open Government
Data Strategie zu entwerfen und die Umsetzung auf 2014 zu planen. 26

MOTION
DATUM: 23.09.2013
MARC BÜHLMANN

Nicht einig waren sich die beiden Kammern bei einer Motion der Finanzkommission des
Nationalrates (FK-NR). Die Idee, jede Verwaltungsstelle, welche für Dritte Leistungen
erbringt, anzuweisen, eine Vollkostenrechnung zu erstellen, stiess nur im National-
nicht aber im Ständerat auf offene Ohren. Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme
darauf hingewiesen, dass die Verwaltungseinheiten im Einvernehmen mit der
Finanzverwaltung die Art der Kosten- und Leistungsrechnung vereinbaren und jene
Einheiten mit hoher betrieblicher Autonomie bereits heute eine Vollkostenrechnung
durchführen. Auch sei die Infrastruktur bereits überall so eingerichtet, dass eine
Vollkostenkalkulation jederzeit möglich und die Motion deshalb eigentlich bereits erfüllt
sei. Die EFK-NR hatte in ihrem Jahresbericht 2012 allerdings bemängelt, dass im VBS
keine Vollkostenrechnung erstellt werden könne. Das VBS hatte nicht berechnen
können, um wie viel der von der Armee geleistete Aufwand am World Economic Forum
die Kosten eines normalen WK übersteigt. Während die grosse Kammer mit 92 zu 45
Stimmen die Motion ihrer Kommission überweisen wollte, lehnte die kleine Kammer das
Begehren gestützt auf die Argumente des Bundesrats ab. 27

MOTION
DATUM: 23.09.2013
MARC BÜHLMANN

Die öffentlichen Beschaffungen waren im Fokus einer Motion Jacques Bourgeois (fdp,
FR). Der im Juni 2012 eingereichte Vorstoss monierte, dass das Schweizer Baugewerbe
immer stärker der Konkurrenz aus dem Ausland ausgesetzt sei. Die zuständigen Organe
sollten deshalb bei der Vergabe öffentlicher Beschaffungen – unter Einhaltung
geltenden Rechts – in erster Linie Schweizer Unternehmen berücksichtigen. Der
Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung, weil die verfügbaren Statistiken erstens
zeigten, dass die meisten Aufträge unter dem WTO-Schwellenwert an inländische

MOTION
DATUM: 10.03.2014
MARC BÜHLMANN
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Unternehmen vergeben werden. Zweitens sei der durch Abkommen erschlossene
ausländische Markt für Schweizer Unternehmen wesentlich grösser als der Schweizer
Markt für ausländische Anbieter. Mit dieser Motion würde zudem Strukturpolitik
betrieben, die den Wettbewerb eher hemmen würde. Die grosse Kammer folgte der
bundesrätlichen Argumentation und lehnte die Motion relativ knapp mit 82 zu 93
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Für den Vorstoss stimmte die geschlossene SVP, zwei
Drittel der CVP und ein Drittel der FDP. 28

Verschiedentlich war in den letzten Jahren und aufgrund der aktuellen
Korruptionsskandale das Beschaffungswesen der Bundesverwaltung in die Kritik
geraten. Für hohe Wellen hatten nicht nur die unter dem Namen „Insieme“ bekannte,
geplante Revision der Informatiksysteme der Steuerverwaltung, sondern auch
zahlreiche weitere gescheiterte Grossprojekte gesorgt, die entweder gar nicht oder nur
mit hohen Kostenüberschreitungen vollendet werden konnten, was zum Teil gar auf
Korruption zurückgeführt wurde (Überblick 2013). Die Geschäftsprüfungskommissionen
(GPK-NR, GPK-SR) beider Kammern reichten deshalb im März 2014 jeweils eine
gleichlautende Motion ein, mit der dringliche Kontrollmassnahmen durchgesetzt
werden sollten. Die beiden GPK verlangten, dass alle Ämter bis zum 1. Januar 2015 das
elektronische Vertragsmanagement der Bundesverwaltung (VM BVerw) einführen, mit
dessen Hilfe insbesondere das Controlling von der Vertragsvergabe bis zur Umsetzung
verbessert werden könne. In der nationalrätlichen Debatte präsentierte der
Kommissionssprecher Rudolf Joder (svp, BE) eindrückliche Zahlen, die aus der Prüfung
des Beschaffungswesens resultierten, auf welche die GPK ihren Schwerpunkt gelegt
hatte: In allen Departementen liefen gemäss dem Bericht 2'528 Verträge, die eine
Beschaffung von mehr als CHF 150'000 vorsehen. Insgesamt betrage das
Auftragsvolumen rund CHF 3,3 Mrd., wobei sich bei 118 Verträgen gezeigt habe, dass sie
terminlich oder aber finanziell vermutlich nicht eingehalten und erfüllt werden können.
Dies zeige deutlich, wie dringlich eine umfassende Kontrolle sei. Neben der Einführung
des VM BVerw sollen Massnahmen ergriffen werden, die neue Probleme verhindern
sowie zu gegebener Zeit die Massnahmen evaluiert werden. Der Bundesrat beantragte
die Annahme der Motion, wies aber darauf hin, dass eine Umsetzung der VM BVerw in
weniger als einem Jahr nicht sehr realistisch sei und beantragte deshalb die Ablehnung
dieses Punktes. Die GPK der beiden Räte stellten fest, dass diese Forderung bereits
2011 gestellt worden war. Man sei nicht bereit, weitere Verzögerungen hinzunehmen.
Trotz der Beteuerung von Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, dass die Exekutive
alles daran setze, das Beschaffungswesen des Bundes transparenter zu machen, eine
derart rasche Umsetzung aber nicht in allen Departementen gelingen werde, nahm der
Nationalrat die Motion in der Sommersession am 4. Juni 2014 mit 178 zu 2 Stimmen an.
Im Ständerat wurde die gleichlautende Motion dreizehn Tage später mit 24 zu 3
Stimmen bei 6 Enthaltungen ebenfalls inklusive dem engen Zeitplan angenommen,
womit beide konnexen Motionen überwiesen wurden. Noch im Mai war bekannt
geworden, dass das Nachfolgerojekt von Insieme, Fiscal-IT, ebenfalls mit
Umsetzungsschwierigkeiten kämpfe. 29

MOTION
DATUM: 04.06.2014
MARC BÜHLMANN

Die 2013 vom Nationalrat angenommene Motion Graf-Litscher (sp, TG), mit der ein
Verzeichnis aller Datenbestände des Bundes, ein Portal zu diesen Daten und
Förderungsmassnahmen zur Nutzung dieser Daten gefordert worden wäre, wurde in der
Sommersession 2014 vom Ständerat wie auch von seiner vorberatenden Kommission
abgelehnt. Die SPK-SR machte geltend, dass sie die Motion nicht etwa deshalb ablehne,
weil sie deren Ziele nicht unterstütze, sondern weil sie während der mittlerweile
vergangenen Zeit – die Motion war bereits 2011 eingereicht worden – mehrheitlich
erfüllt worden war. Bereits seit September 2013 war ein Pilotportal aufgeschaltet
worden. Zudem hatte der Bundesrat im Frühjahr eine Strategie für eine Umsetzung von
Open Government Data verabschiedet. Die Mehrheit der Ständerätinnen und
Ständeräte folgte ihrer Kommission und verwarf die Motion mit 25 zu 11 Stimmen bei 2
Enthaltungen. 30

MOTION
DATUM: 12.06.2014
MARC BÜHLMANN
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Die Motion Vitali (fdp, LU), welche die Einführung eines Personalplanes für den
Voranschlag 2014 über alle Departemente gefordert hätte, wurde zurückgezogen. Der
Motionär sah sein Anliegen mit dem neuen Führungsmodell der Bundesverwaltung als
erfüllt an. 31

MOTION
DATUM: 16.09.2014
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Thomas Maier (glp, ZH) die IT-Sachkosten wieder ihrem
ursprünglichen Zweck, nämlich dem Einkauf von IT-Lösungen, zuführen. Der Motionär
machte geltend, dass im Rahmen von IT-Vorhaben seit einigen Jahren temporäre
Arbeitskräfte im Personalverleih angestellt werden. Diese Personalkosten würden aber
mit Sachkrediten bezahlt, was eine unzulässige Vermischung sei. Der Bundesrat machte
geltend, dass beim Erstellen von IT-Lösungen vor allem bei kurzfristigen, wenig
planbaren Aufgaben externe Expertinnen und Experten nötig seien. Bereits jetzt sei der
Bund daran, im Rahmen der IKT-Strategien eigenes IT-Personal aufzubauen. Mit der
Motion würde die Handlungsfähigkeit der Verwaltung eingeschränkt. Die Diskussion zur
Motion wurde im Rahmen der aktuellen Debatte zum Beschaffungswesen bei ICT-
Projekten in der Frühjahrsession geführt, in der die grosse Kammer auch ihrem
Missbehagen gegen aktuelle Beschaffungsskandale Luft machte. Das Anliegen von Maier
wurde – gleichzeitig mit einer Motion Noser, einem Postulat Amherd und einem
Postulat FDP – in der Volkskammer denn auch deutlich mit 168 zu 14 Stimmen bei 2
Enthaltungen angenommen. 
Wie so oft bei nationalrätlichen Rundumschlägen zu aktuellen Themen zeigte sich der
Ständerat besonnener, folgte dem Argument seiner Finanzkommission, dass es im IT-
Bereich Flexibilität brauche, und lehnte die Motion in seiner Herbstsession ohne
Diskussion ab. 32

MOTION
DATUM: 17.09.2014
MARC BÜHLMANN

Bei der aktuellen Debatte zum Beschaffungswesen hinsichtlich ICT-Projekten wurde
auch die Motion Ruedi Noser (fdp, ZH) im Nationalrat mit 126 zu 55 Stimmen bei 4
Enthaltungen angenommen (vgl. auch Po. Amherd, Po. FDP und Mo. Maier). Noser wollte
den Bundesrat beauftragen, eine einheitliche Beschaffungsstrategie für
Informatikprojekte zu entwickeln. Hier müsse insbesondere geklärt werden, ob
Softwarelösungen selber innerhalb von Projekten, die Personalausschreibungen
umfassen, entwickelt werden oder ob ein IT-Produkt fertig gekauft werden soll (make or
buy). Gegen die Motion stimmten die SP- und die BDP-Fraktion. Die SP prangerte eine
Doppelbödigkeit bei den Bürgerlichen an: Es könne nicht sein, dass man jetzt
mangelndes Know-How beklage, aber gleichzeitig den Personaletat für die Verwaltung
kürze. Die BDP wollte wie die Genossen zuerst die Empfehlungen der Arbeitsgruppe
Insieme abwarten. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, weil das
Anliegen bereits in der IKT-Strategie 2012-2015 verankert sei. Mit ebendiesem Argument
beantragte auch die Finanzkommission des Ständerates die Ablehnung der Motion. Die
kleine Kammer folgte diesem Antrag diskussionslos und versenkte den Vorstoss. 33

MOTION
DATUM: 17.09.2014
MARC BÜHLMANN

Mit einer in der Herbstsession in der grossen Kammer angenommenen Motion zielte die
FDP-Liberale Fraktion auf eine frühe Positionierung der Schweiz als Standort für eine
internationale Plattform für Internet Governance ab. Der Vorstoss wurde im Rahmen
der Bemühungen für eine Profilierung des Standortes Genf eingereicht. Ein Bericht der
"Groupe permanent conjoint Confédération-Canton sur les priorités de la Genève
internationale" (GPC) schlug als Massnahme unter anderem vor, dass Genf eine
führende Rolle bei der Ausarbeitung von Standards für eine neutrale und sichere
Internetplattform übernehmen solle, auf der sich Regierungen,
Wirtschaftsunternehmen und zivilgesellschaftliche Organisationen austauschen
können. Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, die im Nationalrat dann
auch ohne Diskussion an den Ständerat weitergeleitet wurde. 34

MOTION
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN

Eine Motion Schneider-Schneiter (cvp, BL), die vom Bundesrat verlangt hätte, dass die
Bundesverwaltung zu regulären Festnetztarifen telefonisch erreichbar sein müsse, fand
im Nationalrat keine Gnade. Der Vorstoss hat seinen Ursprung in der Umstellung der
Verwaltung auf 058-Nummern, die für Abonnentinnen und Abonnenten
unterschiedlicher Festnetz- und Mobilfunknetzanbietern unterschiedlich teuer war.
Der Bund hatte allerdings in der Zwischenzeit einiges unternommen, um die
Ungleichheiten auszumerzen. 35

MOTION
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Eine von Edith Graf-Litscher (sp, TG) eingereichte Motion fordert den Bundesrat auf,
eine Gesetzesgrundlage zu schaffen, damit alle Beschaffungen gemäss Bundesgesetz
über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB), die mehr als CHF 50 000
Vertragsvolumen aufweisen, veröffentlicht werden. Die Sozialdemokratin erhoffte sich
dabei mehr Transparenz und eine Verhinderung der weit verbreiteten, aber
unrechtmässigen Aufteilung  in kleine Aufträge, damit die WTO-Grenze von 230'000
Franken unterschritten werden und ein Auftrag dennoch ohne öffentliche
Ausschreibung an die gleiche Firma vergeben werden kann. Der Bundesrat sprach sich
für eine Annahme des Begehrens aus, das er im Rahmen der geplanten Revision des
BöB aufnehmen wolle. Die Motion passierte beide Kammern in der Folge ohne
Diskussion. 36

MOTION
DATUM: 08.12.2014
MARC BÜHLMANN

Dominique de Buman (cvp, FR) stiess sich am Umstand, dass Aufträge des Bundes
ungleich auf die Sprachregionen verteilt werden. Er machte die in den
Ausschreibungsverfahren benutzte Sprache dafür verantwortlich. In der grossen
Mehrheit sei diese Deutsch. Mit einer Motion forderte der CVP-Abgeordnete deshalb
rechtsetzende Massnahmen, die dafür sorgen, dass Ausschreibungen konsequent in
allen drei Amtssprachen verfasst und Angebote in allen drei Sprachen akzeptiert
werden. Der Bundesrat anerkannte zwar das Anliegen, verwies aber auf bereits
unternommene Schritte im Rahmen der laufenden Revision des Beschaffungsrechts
und empfahl, das Begehren abzulehnen. Der Nationalrat überwies die Motion allerdings
mit 149 zu 38 Stimmen. Die ständerätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur (WBK-SR) schloss sich hingegen dem Argument der Regierung an und empfahl die
Ablehnung der Motion. Der Ständerat selber nahm dann einen Ordnungsantrag von
Jean-René Fournier (cvp, VS) an, mit dem die Motion nochmals an die WBK
zurückgeschickt wird. Auch wenn schon einiges unternommen worden sei, sei es nicht
tragbar, dass die Romandie systematisch weniger stark berücksichtigt werde. 2014
äusserte sich die WBK nicht mehr zum Anliegen. 37

MOTION
DATUM: 08.12.2014
MARC BÜHLMANN

Die Motion der FDP.Die Liberalen-Fraktion, mit der die Schweiz als internationale
Plattform für Internet Governance positioniert werden soll, wurde in der
Frühjahrssession auch vom Ständerat überwiesen. Der Kommissionssprecher Felix
Gutzwiller (fdp, ZH) wies darauf hin, dass mit dem Projekt «Geneva Internet Platform»
nicht nur die internationale Zusammenarbeit im Rahmen von Internet Governance
gestärkt werden könne, sondern dass damit im besten Fall auch eine koordinierte und
kohärente Aussenpolitik im Cyberbereich und neue Forschungsideen dazu enstehen
könnten. Auch in der kleinen Kammer, in der zudem Bundesrat Alain Berset für eine
Annahme der Motion warb, war deren Annahme unbestritten. 38

MOTION
DATUM: 03.03.2015
MARC BÜHLMANN

Die beiden gleich lautenden, von den jeweiligen Geschäftsprüfungskommissionen
beider Räte (GPK-NR, GPK-SR) eingereichten Motionen (14.4009 und 14.4010) für eine
Änderung des Finanzkontrollgesetzes zwecks einer verbesserten Aufsicht durch die
Finanzkontrolle passierten beide Kammern in der Frühlingssession diskussionslos. Der
auch vom Bundesrat zur Annahme empfohlene Vorstoss entspricht einer Forderung der
Arbeitsgruppe Insieme, deren Bericht in der Winteression 2014 behandelt worden war.
Konkret sollen klarere Regelungen und Verantwortlichkeiten der Eidgenössischen
Finanzkontrolle (EFK) bezüglich Informationsverarbeitung und -weiterleitung erarbeitet
werden. So müsse die EFK künftig etwa die GPK auch über Mängel in der
Geschäftsführung informieren. 
Wie nötig eine bessere Kontrolle von IT-Projekten ist, zeigte ein Ende Februar
publizierter Bericht der EFK, in dem aufgezeigt wurde, dass im Bundesamt für
Informatik (BIT) wie auch im VBS gleichzeitig zwei unterschiedliche Systeme für ein
neues Content Management System (CMS) zur Wartung der Webauftritte entwickelt
wurden, während das EDA bereits ein solches System beschafft hatte. In diesem
Bereich auf mehrere, unterschiedliche Lösungen zu setzen, sei aber weder fachlich
notwendig noch wirtschaftlich sinnvoll – so die EFK. 39

MOTION
DATUM: 17.03.2015
MARC BÜHLMANN
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Weil die im Rahmen der Bestrebungen um E-Government als Motion formulierte
Forderung von Balthasar Glättli (gp, ZH), bei der Einführung von Software für die
Geschäftsverwaltung (Gever) darauf zu achten, dass Open-Source-Lösungen verwendet
werden, seit zwei Jahren nicht beraten wurde, ist sie im Juni abgeschrieben worden.
Glättli wollte auf digitale Nachhaltigkeit pochen und darauf schauen, dass
Urheberrechte sowie Entwicklungsmöglichkeiten dank einem vollständigen Zugang zum
Quellcode bei der Bundesverwaltung bleiben. Der Bundesrat hatte in seiner Antwort
darauf verwiesen, dass die WTO-Ausschreibung für die Anschaffung von
standardisierten Gever-Produkten bereits Ende 2013 entschieden worden sei. 40

MOTION
DATUM: 19.06.2015
MARC BÜHLMANN

Ohne Diskussion überwies der Nationalrat in der Herbstsession 2015 eine Motion von
Ruedi Noser (fdp, ZH), der damit die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung
vorantreiben will. Noser will den Bundesrat insbesondere verpflichten, auf die
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft Rücksicht zu nehmen
und elektronische Informations- und Kommunikationsmedien derart anzubieten, dass
Behördengänge möglichst unbürokratisch und effizient auf elektronischer Basis
abgewickelt werden können. In seiner Begründung zitierte der Zürcher Freisinnige den
Global Information Technology Report 2015 des WEF, laut dem die Schweiz bezüglich
der Fähigkeit der Behörden, ICT zu nutzen, lediglich den 48. Rang belegt (von 143
untersuchten Staaten). Der Bundesrat beantragte Annahme der Motion und verwies auf
die in diese Richtung tätige Arbeitsgruppe E-Government. 41

MOTION
DATUM: 25.09.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR die Motion Noser (fdp, ZH) zur Digitalisierung der öffentlichen
Verwaltung einstimmig zur Annahme empfohlen hatte, überwies in der
Frühjahrssession 2016 auch die kleine Kammer das Anliegen ohne Diskussion. 42

MOTION
DATUM: 01.03.2016
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion forderte Karl Vogler (csp, OW) den Bundesrat auf, bei neuen oder
revidierten Verordnungen eine Bedarfsanalyse und eine Abschätzung der
Regulierungskosten vorzunehmen. Zwar gebe es bereist eine solche
Regulierungsfolgenabschätzung (RFA), diese sei aber zu wenig wirksam. Die
administrativen Kosten hätten stark zugenommen, worunter vor allem die KMU litten.
Die Vermeidung unnötiger Bürokratie sei wichtig, gestand auch der Bundesrat zu. Die
bisherigen Regelungen würden aber genügen und die Motion sei deshalb abzulehnen.
Beide Kammern waren freilich anderer Meinung. Im Nationalrat wurde die Motion in der
Herbstsession 2015 mit 132 zu 52 Stimmen bei 2 Enthaltungen und im Ständerat in der
Sommersession mit 26 zu 13 Stimmen angenommen. 43

MOTION
DATUM: 15.06.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem die Reorganisation der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA)
2014 schlechte Noten erhalten hatte, wollte Gerhard Pfister (cvp, ZG) mit einer Motion
die Kontinuität und Kohärenz des Bundesamtes steigern. Insbesondere das
Rotationsprinzip bei der Besetzung der Direktion verhindere Stabilität. Idee des
Vorstosses war es deshalb, aus der Deza ein Staatssekretariat zu machen, wobei es
vorstellbar sei, einen Staatssekretär für aussenpolitische Kontakte und einen für
Entwicklungszusammenarbeit zu bestimmen. Der Bundesrat lehnte die Motion mit der
Begründung ab, die vorübergehende Ernennung des Direktors der Deza zu einem
Staatssekretär sei bereits jetzt möglich. Da die Wahl des Deza-Direktors unbefristet
erfolge, sei zudem Kontinuität gewahrt. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation
und versenkte die Motion in der Herbstsession 2016 diskussionslos.

MOTION
DATUM: 13.09.2016
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen der Beratungen zum Stabilisierungsprogramm 2017–2019 hatte der
Bundesrat auch die Abschreibung der Motion der UREK-SR beantragt. Die Motion wollte
rechtliche Rahmenbedingungen, damit die Meteodaten nach dem Prinzip von Open
Government Data zur Verfügung gestellt werden können. Zwar hatte der Ständerat dem
bundesrätlichen Vorschlag entsprochen, im Nationalrat legte jedoch Christian
Wasserfallen (fdp, BE) sein Veto ein. Sein Antrag auf Nichtabschreiben wurde mit 113 zu
72 Stimmen gutgeheissen. 44

MOTION
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN
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In der Bundesverwaltung kommt es vor, dass bei öffentlichen Aufträgen Mindesttarife
festgelegt werden. Damit werde aber nicht nur der Wettbewerb ausgehebelt, sondern
auch noch zu viel bezahlt, weil nicht der günstigste Anbieter gewählt werde, sondern
jener, der diesen Mindesttarif offeriere. Diese Praxis sei aufzuheben, forderte Barbara
Steinemann (svp, ZH) in ihrer Motion. Als Beispiel nannte sie die 40 Rappen pro Wort,
die von Übersetzungsanbietern verlangt würden. Wer unter diesem Mindesttarif
offeriere, werde gar aufgefordert, die Offerte nach oben zu korrigieren – eine Praxis,
die Ende September 2016 von der Berner Zeitung beschrieben worden war, was wohl
Ursprung des Vorstosses der Zürcher SVP-Vertreterin gewesen sein dürfte. In seiner
Stellungnahme zeigte sich der Bundesrat einverstanden damit, den Mindesttarif bei den
Übersetzungen aufzuheben. Er wies darauf hin, dass einzuhaltende Qualitätskriterien
bei Übersetzungen ihren Preis hätten, die offerierte Qualität aber nach wie vor
mindestens ebenso wichtig sei wie der Preis. Weil die Motion aber ein Verbot aller
Mindesttarife bei allen Vergabeverfahren fordere, müssten zuerst die Auswirkungen in
allen Bereichen untersucht werden, weshalb die Regierung den Antrag zur Ablehnung
stellte. 
Im Nationalrat verfing die bundesrätliche Argumentation allerdings nicht. Die Motion
wurde mit 101 zu 76 Stimmen (2 Enthaltungen) an den Ständerat überwiesen. Die
Gegenstimmen stammten aus den Fraktionen der Grünen, der SP und der
Grossmehrheit der CVP. 45

MOTION
DATUM: 16.03.2017
MARC BÜHLMANN

2015 monierte die GPK-SR, dass der Bundesrat bereits 2006 angemahnte
Empfehlungen bezüglich Beizug externer Expertise und Beratung nur unzulänglich
berücksichtigt habe. Eine eingehende Überprüfung habe zwar gezeigt, dass der
Bundesrat Instrumente zur besseren Kontrolle geschaffen habe, dass aber nach wie vor
kaum Transparenz vor allem im Bereich von Beratungsmandaten herrsche und dass die
Gesamtkosten massiv angestiegen seien. 
Mit zwei gleichlautenden, im Juni 2016 eingereichten Motionen nahmen Peter Föhn
(svp, SZ) im Ständerat (Mo. 16.3489) und Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) im Nationalrat (Mo.
16.3399) den Ball auf. Das Wissen in der Bundesverwaltung sei zu sichern – so lautete
der Titel der Motionen. Dadurch könne nämlich auf externe Beratung verzichtet
werden. Der Bundesrat wird denn in den Vorstössen aufgefordert, externe
Beratungsmandate in den kommenden fünf Jahren um 8 Prozent pro Jahr zu
reduzieren und deren Kosten transparent und nach Departementen auszuweisen. Nicht
nur die Kosten hätten nämlich in den letzten Jahren zugenommen – in den
Begründungen war von Kosten in der Höhe von CHF 600 Mio. für das Jahr 2006 und
CHF 916 Mio. für das Jahr 2014 die Rede –, sondern auch die Abhängigkeit von externen
Beratern, insbesondere in den Bereichen Informatik, Kommunikation und politischer
Expertise. 
In seiner Antwort kritisierte der Bundesrat die Zahlen. Wenn Vor- und Hilfsleistungen
(z.B. Übersetzungen, Revisionen, Kontrollerhebungen), die kein Wissen generierten und
entsprechend nicht als Beratung anzusehen seien, subtrahiert würden, dann
entsprächen die Kosten für Beratung und Auftragsforschung laut Staatsrechnung 2015
lediglich noch rund CHF 234 Mio. Dazu gehörten auch externe Studien, die zur Erfüllung
von parlamentarischen Vorstössen nötig seien und die auch deshalb auf dem freien
Markt nachgefragt würden, um Arbeitsspitzen in der Verwaltung zu brechen. Eine
Reduktion um 8 Prozent würde die Verwaltung vor Probleme stellen. 
Während der Ständerat die Motion in der Herbstsession 2016 mit 22 zu 15 Stimmen bei
5 Enthaltungen verwarf, wurde sie im Nationalrat mehr als ein Jahr später in der
Wintersession 2017 angenommen. Die Argumente in der grossen Kammer
unterschieden sich auch mehr als ein Jahr später kaum von denen in der kleinen. Die
Linke kritisierte die Vorstösse mit dem Argument, dass man nicht Stellen in der
Verwaltung einsparen und gleichzeitig mehr Leistung bzw. ein Verbot von Auslagerung
fordern könne. Bundesrat Ueli Maurer wies auf das Scheitern des gleichen Vorstosses
im Ständerat hin und machte darauf aufmerksam, dass die Zahlen nicht so hoch seien,
wie in den Vorstössen behauptet werde. Zudem könne man nicht alles Wissen
internalisieren, sondern müsse auch Frischluftzufuhr via freien Markt sichern.
Schliesslich würden die Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber durch ihre
Vorstösse die Kosten mitverursachen. Der magistrale Aufruf verhallte allerdings fast
ungehört und die Motion Bigler wurde mit 106 zu 85 Stimmen (keine Enthaltungen)
angenommen. Die geschlossenen FDP-, GLP- und SVP-Fraktionen standen den
geschlossenen SP-, GP- und BDP-Fraktionen siegreich gegenüber. Auch die 24 Nein-
Stimmen aus der CVP-Fraktion (2 Abweichler) konnten den Vorstoss nicht abwehren.
Damit wird sich die kleine Kammer doch noch einmal mit der Materie
auseinandersetzen müssen. 46

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Äusserst knapp mit 98 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen) nahm der Nationalrat eine
Motion Sollberger (svp, BL) an, mit welcher der Bund zum  Sparen bei der
Zentralverwaltung aufgefordert wird. Konkret soll die Regierung Massnahmen zur
Reduktion der Zentralverwaltung ergreifen. Es gehe nicht an, dass dauernd „an der
Front“, nicht aber in der zentralen Verwaltung gespart werde. Sollberger nannte etwa
das Beispiel der Grenzwächter, der Zollstellen oder der Lehrer, bei denen gespart
werde, obwohl es in der Verwaltung, insbesondere bei Stabs- und Unterstützungsstellen
wesentlich mehr Sparpotenzial gebe, wenn man Ineffizienz und Doppelspurigkeiten
bekämpfen wolle. 
Bundesrat Maurer wies in der Ratsdebatte darauf hin, dass es auch die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier selber seien, die mit immer mehr Vorstössen,
aber auch mit persönlichen Anfragen, zu einem Ausbau der Verwaltungsstäbe
beitrügen, von denen diese Anfragen in der Regel beantwortet werden. Der Bundesrat
sei zwar gegen die Motion, er selber gehe aber davon aus, dass die Motion in diesem Rat
angenommen werde. Er wolle aber davor warnen, dass dann der Service der Verwaltung
auch entsprechend weniger umfassend sei, auch wenn – dies gestand Maurer nach
einer entsprechenden Frage von Parteikollege Adrian Amstutz (svp, BE) ein – punkto
Ausführlichkeit der Berichte durchaus noch Potenzial bestehe, sich auf das
Wesentliche zu beschränken. Man gehe den Sparmöglichkeiten in der Verwaltung
zudem bereits im Rahmen der überwiesenen Motion 15.3494 nach. 47

MOTION
DATUM: 06.03.2018
MARC BÜHLMANN

Im Unterschied zum Nationalrat fand die Motion Sollberger (svp, BL), die das Sparen bei
der Zentralverwaltung verlangte, im Ständerat keine Gnade. Kommissionssprecher
Hannes Germann (svp, SH) wiederholte die Argumente des Bundesrats, der bekanntlich
bereits daran sei, Sparmassnahmen in der Bundesverwaltung zu prüfen. Die Motion
würde also offene Türen einrennen, aber den Handlungsspielraum der Regierung
hinsichtlich Personalmanagement unnötig weiter einschränken. Der Rat folgte diesem
Votum ohne Diskussion und lehnte die Motion ab. 48

MOTION
DATUM: 07.06.2018
MARC BÜHLMANN

Martina Munz (sp, SH) stiess sich am Begriff Expertenkommission und forderte mit einer
Motion geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen. In der Tat könnten – so
der Bundesrat in seiner Antwort – «zusammengesetzte Wörter [...], deren erstes Glied
eine Personenbezeichnung ist, manchmal als nicht geschlechtergerecht empfunden [...]
werden». Es entspreche dem Sprachgesetz und den Empfehlungen des Bundes, dass
dies vermieden werden soll. Auch wenn es momentan lediglich vier
ausserparlamentarische Kommissionen gebe, die den Titel «Expertenkommission»
trügen, empfehle der Bundesrat die Motion zur Annahme und werde die vier erwähnten
Gremien anregen, bei nächster Gelegenheit den Namen zu ändern, etwa in den von der
Motionärin vorgeschlagenen Begriff «Fachkommission». Die zweite Forderung, nämlich
für eine ausgewogene Vertretung der Geschlechter innerhalb dieser Kommissionen zu
sorgen, erachtete die Regierung als bereits erfüllt, da entsprechende Massnahmen
schon seit einiger Zeit ergriffen worden seien und auch Früchte trugen. 
Normalerweise wird eine vom Bundesrat zur Annahme beantragte Motion
stillschweigend angenommen. Dies war allerdings hier nicht der Fall, weil der Vorstoss
von Natalie Rickli (svp, ZH) bekämpft wurde. Eine Diskussion über das Anliegen muss
nun also noch stattfinden. 49

MOTION
DATUM: 15.06.2018
MARC BÜHLMANN

In der Herbstsession kam die Motion Bigler (fdp, ZH), die eine Ausgabenreduktion beim
Beizug externer Expertise und Beratung verlangt, in den Ständerat. Dieser hatte eine
gleichlautende Motion Föhn (svp, SZ; Mo. 16.3489) zwar abgelehnt, musste sich jetzt
aber über die Motion des Zürcher Freisinnigen beugen, weil diese in der grossen
Kammer auf Zustimmung gestossen war.
Filippo Lombardi (cvp, TI) amtete als Kommissionssprecher und erklärte, dass sich die
SPK-SR mit einem Teil der Forderung der Motion anfreunden könne. Es sei nämlich in
der Tat manchmal besser, Wissen innerhalb der Verwaltung zu generieren, statt es von
aussen einzukaufen. Das von der Motion geforderte Ziel, die Zahl der externen Mandate
innerhalb von 5 Jahren um 40 Prozent zu reduzieren, erachte die Kommission hingegen
als «absolut unrealistisch». Man schlage deshalb neue Richtgrössen vor: Während
dreier Jahre solle pro Jahr eine Reduktion von je 4 Prozent angestrebt werden. Zudem
müsse man ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Personalausgaben und externen
Kosten im Auge behalten. Es könne ja nicht sein, dass intern Kosteneinsparungen
angestrebt würden, dadurch dann aber Wissen verloren ginge, das schliesslich extern
eingekauft werden müsse. Deshalb schlage die Kommission einen Richtwert vor:

MOTION
DATUM: 17.09.2018
MARC BÜHLMANN
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Externe Beratungsmandate sollen nicht mehr kosten dürfen als 3 Prozent der
Personalausgaben. Dies sei aber – wohlgemerkt – lediglich eine Empfehlung. Eine
Minderheit der Kommission, vertreten durch Hans Stöckli (sp, BE), empfahl die
Ablehnung der Motion, da sich in der Zwischenzeit einiges getan habe und der
Bundesrat 2017 den wachsenden Kosten externer Mandate Gegensteuer gegeben habe.
In der Tat waren die Kosten für externe Beratung im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 um
12 Prozent reduziert worden. Man solle dies honorieren und nicht noch mehr
Kürzungen vornehmen, so der Berner Sozialdemokrat. Finanzminister Ueli Maurer hieb
in die gleiche Kerbe. Die Kosten für externe Beratung betrügen momentan 3.3 Prozent
der Personalausgaben. Man sei also praktisch dort, wo die modifizierte Motion es
verlange. Das Anliegen des Vorstosses, Wissen in der Bundesverwaltung zu behalten, sei
gut gemeint, die Verwaltung könne und wolle aber gar nicht alles selber wissen. Man sei
auf Dritt- und Fachmeinungen angewiesen. Es sei deshalb insgesamt nicht notwendig,
sich hier Fesseln anzulegen. 
Die Ratsmehrheit folgte allerdings ihrer Kommissionsmehrheit und hiess die
modifizierte Motion mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen) gut. Somit wird sich der
Nationalrat noch einmal damit beschäftigen müssen. 50

Der Ständerat lehnte auf einstimmigen Antrag seiner WAK-NR die Motion Steinemann
(svp, ZH) zur Aufhebung der Mindesttarife bei der Auftragsvergabe in der
Bundesverwaltung ab. Hauptsächliche Begründung war, dass das Anliegen mit der
Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) erfüllt sei.
Die Mindesttarife von Übersetzungsleistungen seien aufgehoben worden und der
Bundesrat kläre ab, wo Tarifsysteme eingesetzt werden könnten. 
Zusammen mit nicht weniger als sechs weiteren Motionen (Mo. 12.3577; Mo. 14.4307;
Mo. 16.3657; Mo. 15.3770; Mo. 16.3222; Mo. 17.3571), für die die WAK ebenfalls ein Nein
empfohlen hatte, weil sie bereits vom neuen BöB umgesetzt worden seien, versenkte
die kleine Kammer auch das Anliegen von Barbara Steinemann stillschweigend. 51

MOTION
DATUM: 10.12.2018
MARC BÜHLMANN

Mit dem Bestreben, Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen Informationen und
Dienstleistungen zunehmend auch digital zur Verfügung zu stellen, entstünden immer
mehr amts- und departementsspezifische Portale, die jedoch zu wenig vernetzt seien.
Dadurch erwachse nicht nur grosser nachfrageseitiger Aufwand – unterschiedliche
Portale verlangten nach unterschiedlicher Nutzung – sondern es entstünden auch
angebotsseitig unnötige Kosten. Mit Hilfe von elektronischen Schnittstellen müsse
deshalb ein erleichterter Informationsaustausch in der Bundesverwaltung geschaffen
und die Vorzüge der Digitalisierung umfassender nutzbar gemacht werden. Mit dieser in
eine Motion gepackten Forderung stiess Beat Vonlanthen (cvp, FR) nicht nur beim
Bundesrat, sondern auch bei seinen Ständeratskolleginnen und -kollegen auf offene
Ohren. Bundesrat Ueli Maurer betonte in der Ratsdebatte freilich, dass die
Zusammenführung und die Schaffung von Schnittstellen bei auf allen föderalen Stufen
organisch gewachsener Informatik eine «Herkulesaufgabe» darstelle. Der Vorstoss
wurde einstimmig an den Nationalrat überwiesen.
Die Volkskammer wiederum hiess ebenfalls noch in der Frühjahrssession 2019 eine
praktisch identische Motion von Franz Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) stillschweigend gut.
Somit dürfte der Einführung solcher Schnittstellen nichts mehr im Weg stehen, auch
wenn die gegenseitige Bestätigung der jeweils anderen Kammer noch ansteht. 52

MOTION
DATUM: 06.03.2019
MARC BÜHLMANN

Im Nationalrat fand die vom Ständerat modifizierte Motion Bigler (fdp, ZH) eine satte
128 zu 55 Stimmen-Mehrheit (4 Enthaltungen). Somit muss der Bundesrat in den
folgenden drei Jahren die Zahl der externen Beratungsmandate um 4 Prozent
reduzieren und sich an einem empfohlenen Richtwert orientieren, gemäss dem die
Kosten für externe Beratungsaufgaben 3 Prozent der Personalausgaben nicht
übersteigen sollten. Weder die Argumente der Minderheit der SPK-NR – etwa, dass
nicht gleichzeitig externe Mandate gekürzt, Personalstellen gedeckelt und der
Landesregierung immer wieder neue Aufgaben zugeschanzt werden könnten, wie
Cédric Wermuth (sp, AG) argumentierte –, noch jene von Bundesrat Ueli Maurer
stiessen auf genügend offene Ohren. Zu den geschlossenen SP- und GP-Fraktionen
gesellten sich total fünf Abweichler aus FDP, CVP und BDP. 53

MOTION
DATUM: 12.03.2019
MARC BÜHLMANN
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Weil sowohl bei Agroscope als auch beim Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) eine
Rezentralisierung zur Debatte gestanden habe, habe sich die FK-NR über die Preise für
die Mieten dieser dezentralen Verwaltungseinheiten erkundigt und herausgefunden,
dass diese weit über den ortsüblich verlangten Mieten lagen. Das Bundesamt für Bauten
und Logistik (BBL) verlange als Vermieterin für das BWO 2.5 Mal höhere Mietpreise als
dies in Grenchen, dem dezentralen Standort des BWO, üblich sei. Dies lasse die Frage
aufkommen, ob die Vorteile der Dezentralisierung aus finanzpolitischer Optik wirklich
genutzt würden, erklärte Thomas Egger (csp, VS) als Sprecher der Finanzkommission für
deren Vorstoss für ortsübliche Bau- und Mietpreise für Verwaltungseinheiten. Die
Strategie der Dezentralisierung und die Schaffung von Arbeitsplätzen ausserhalb von
Bern werde mit überhöhten Mieten unterlaufen, die Attraktivität der dezentralen
Standorte gemindert und nicht zuletzt die Rechnung des Bundes unnötig aufgebläht.
Die Motion fordere den Bundesrat deshalb auf, die Praxis für die Berechnung der
Mietpreise so anzupassen, dass diese den an den Standorten üblichen Preisen
entsprechen.
Finanzminister Ueli Maurer versuchte vergeblich, dem Rat seine Argumente für eine
Ablehnung des Vorstosses schmackhaft zu machen. Man müsse sich bewusst sein, dass
der Bund ein Kostenmodell habe, also intern Kosten umlagere. Beim BWO sei dies der
Fall, weil das Gebäude eigentlich für mehr Personen konzipiert gewesen sei, als jetzt
darin beschäftigt seien. Die nicht belegten Arbeitsplätze könnten aber nicht vermietet
werden, was Kosten verursache, die irgendwo verrechnet werden müssten. Man
berechne Preise, die schweizweit ausgeglichen seien, und es gebe einige Beispiele für
dezentralisierte Einheiten (das BfS in Neuenburg, das Bakom in Biel), die weniger als die
durchschnittlichen Mietkosten verursachten. Ueli Maurer erinnerte auch daran, dass es
bei 2'600 Bauten im BBL und rund 26'000 Objekten der Armee schwierig sei, jeden Tag
für jedes Objekt die optimale Lösung zu finden. Im Grossen und Ganzen funktioniere
man aber «vernünftig, kostengünstig und effizient». Die Motion betreffe einen
Spezialfall und verhindere den Optimierungsprozess eher, als sie ihn fördere. Der
Nationalrat war jedoch anderer Meinung und wies die Motion mit 178 gegen 3 Stimmen
(2 Enthaltungen) an den Ständerat weiter. 54

MOTION
DATUM: 13.03.2019
MARC BÜHLMANN

Ohne Diskussion lehnte der Nationalrat in der Frühjahrssession 2019 eine Motion von
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) ab, die mehr Transparenz bei öffentlichen Übernahmen durch
Staatsunternehmen und staatsnahe Betriebe gefordert hätte. Der Zürcher wollte
deutlichere Bestimmungen für jene Fälle einführen, in denen die Übernahme eines
vormals privaten Unternehmens zu einer Verstaatlichung führen könnte. Öffentlichkeit
und Markt seien momentan diesbezüglich zu wenig gut informiert, argumentierte er.
Der Bundesrat wies in seiner Antwort darauf hin, dass das geltende Recht die von der
Motion geforderte Informationspflicht bereits vorsehe und deshalb kein
Handlungsbedarf bestehe. 55

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Mitte März 2019 nahm der Nationalrat stillschweigend eine Motion von Franz Grüter
(svp, LU) an, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der
Bundesverwaltung forderte, um damit den direkten Informationsaustausch innerhalb
der Bundesverwaltung sowie zwischen derselben und der Bevölkerung besser
auszugestalten. Grüter kritisierte, dass elektronisch zugängliche Dienstleistungen des
Bundes via zahlreiche amts- oder departementsspezifische Portale angeboten werden.
Dies sei nicht nur kompliziert und teuer, sondern erschwere eine weiterführende
Automatisierung. Mit elektronischen Schnittstellen (API), auf die mit Annahme der
Motion der strategische Fokus gelegt werden soll, würde ein automatischer
Datenaustausch ermöglicht, was dynamische Systeme schaffen und das Potenzial der
Digitalisierung auszuschöpfen helfe. Damit liessen sich auch effizienter und günstiger
die Bestrebungen hin zu einer einzigen behördenübergreifenden Plattform
unterstützen. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt. 56

MOTION
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Zwischen dem Motionär, Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), und dem Finanzminister Ueli
Maurer entbrannte in der Sommersession 2019 ob der Motion des Zürcher Freisinnigen,
die mehr Transparenz in der Verwaltung fordert, eine interessante Diskussion über die
Rolle der Verwaltung. Hans-Ulrich Bigler stellte sich auf den Standpunkt, dass die
Verwaltung im Meinungsbildungsprozess eine wichtige Rolle spiele, weil sie mit ihrem
Wissensvorsprung bei der Beratung von Kommissionen, bei der Beantwortung von
Anfragen oder der Aufbereitung von Informationen Einfluss nehmen könne. Es sei
deshalb wichtig, zumindest von den Kaderangestellten zu wissen, welche

MOTION
DATUM: 12.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Interessenverbindungen sie hätten. Er fordere deshalb ein Register, das ähnlich wie bei
den Parlamentsmitgliedern diese Interessenbindungen öffentlich einsehbar mache.
Bundesrat Ueli Maurer gab zu Protokoll, dass der Bundesrat Transparenz in der
Verwaltung begrüsse. Auf der Basis des Bundespersonalrechts unterstünden deshalb
Tätigkeiten ausserhalb der beruflichen Anstellung einer Bewilligungspflicht. Zudem
gebe es eine Sicherheitsprüfung bei der Anstellung von Kadern sowie für Mitarbeitende
von Drittfirmen. Für Transparenz sei also gesorgt. Ein Register würde nun aber bei rund
37'000 Angestellten in der Bundesverwaltung und zahlreichen Mitarbeitenden von
Drittfirmen einen riesigen administrativen Aufwand bedeuten. Zudem pochte der
Finanzminister auf Meinungsfreiheit: Es sei ja keine Schande, wenn
Verwaltungsangestellte einer Partei angehörten oder sich für eine NGO engagierten. Die
Vielfalt in der Verwaltung solle durchaus auch durch unterschiedliche politische
Haltungen zum Ausdruck kommen. Mit dem vorgeschlagenen Register würde man aber
vielleicht Gefahr laufen, eine Gesinnungsprüfung vorzunehmen. Es sei eine
Führungsaufgabe, dann einzugreifen, wenn man das Gefühl habe, dass Angestellte nicht
mehr die Interessen das Arbeitgebers wahrnehmen würden. Die Kernfrage müsse
bleiben, ob die Bundesangestellten ihre Arbeitsverträge einhielten oder nicht. 
Auf die Nachfrage Biglers, ob die Parlamentsmitglieder mit der Offenlegung ihrer
Interessenbindung denn eine Gesinnungsprüfung ablegten, erwiderte Ueli Maurer, dass
der Unterschied sei, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier gewählt seien und
eine politische Funktion hätten. Die Wählerin oder der Wähler wollten deshalb wissen,
welche Interessen mit im Spiel seien. Im Gegensatz dazu hätten Angestellte lediglich ein
Pflichtenheft, das sie zu erfüllen hätten. 
Die Mehrheit des Nationalrats sah indes anscheinend in der Verwaltung eher einen
politischen Akteur, wurde die Motion doch mit 128 zu 59 Stimmen angenommen. Ueli
Maurer schien einzig die geschlossene SP- und die GP-Fraktion sowie die Mehrheit der
BDP-Fraktion, die beiden EVP-Mitglieder sowie einen FDP-Abweichler (Kurt Fluri [SO])
überzeugt zu haben. 57

Der Nationalrat hiess die Motion Vonlanthen (cvp, FR), die einen erleichterten
Informationsaustausch in der Bundesverwaltung durch Einführung von elektronischen
Schnittstellen forderte, oppositions- und diskussionslos gut. Damit hatten die beiden
gleichlautenden Motionen Vonlanthen und Grüter (svp, LU; Mo. 18.4238) beide
Kammern jeweils ohne Diskussion und Gegenstimmen passiert. Das von der SPK-NR in
ihrem Bericht formulierte Ziel einer Beschleunigung der sich seit 2008 im Gange
befindlichen entsprechenden Arbeiten dürfte damit deutlich signalisiert sein. 58

MOTION
DATUM: 17.09.2019
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat wurde die Motion Grüter (svp, LU) zur Einführung von elektronischen
Schnittstellen in der Bundesverwaltung ohne Opposition und ohne Diskussion
angenommen. Die SPK-SR erachte es als wichtig, den Informationsaustausch zu
vereinfachen. Allerdings seien die betroffenen Stellen, allen voran die Kantone, in die
Planung der Umsetzung miteinzubeziehen. Kommissionssprecherin Pascale Bruderer
Wyss (sp, AG) wies darauf hin, dass ein Anliegen, das vom Bundesrat ohne inhaltliche
Stellungnahme empfohlen und vom Nationalrat oppositionslos angenommen werde,
nicht umstritten sein könne. Ueli Maurer berichtete, dass der Bundesrat bereits an der
Arbeit sei. 59

MOTION
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Auch der Ständerat war der Meinung, dass der Bund bei der Berechnung der Mieten von
dezentralen Verwaltungseinheiten die ortsüblichen Preise berücksichtigen muss, um
nicht durch eine künstliche Erhöhung der Mietkosten die Attraktivität der Standorte zu
mindern und die Idee der Dezentralisierung zu torpedieren. Mit 8 zu 1 Stimmen hatte
die FK-SR empfohlen, es dem Nationalrat gleich zu tun. Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG)
wies in der kurzen ständerätlichen Diskussion auf das Problem «Agroscope» hin, bei
dem man ja noch mit dem Bundesrat ringe. Mit den überhöhten Baupreisen werde
gerade auch der Standort Tänikon im von ihr vertretenen Kanton Thurgau gegenüber
Standorten mit günstigeren Mietzinsen geschwächt. Mit 22 zu 7 Stimmen hiess auch die
kleine Kammer das Anliegen der FK-NR gut. Wie schon im Nationalrat wies
Finanzminister Ueli Maurer vergeblich darauf hin, dass die Annahme dieser Motion
Kosten verursachen würde, weil einige Liegenschaften nicht auf dem Markt stünden,
sondern dem Bund gehörten, und daher eben nicht zu den deutlich tieferen,
ortsüblichen Preisen abgerechnet werden könnten, ohne Verluste einzufahren. Diese
Kosten müssten eben überwälzt werden, wenn nicht auf die Mieter, dann wohl auf die
Bundesverwaltung. Die Motion sei deshalb nicht zielführend. 60

MOTION
DATUM: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN
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In der Rahmenvereinbarung über die E-Government-Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen seien auf der Basis eines Schwerpunktplans bereits zahlreiche
Massnahmen für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung umgesetzt worden; so
etwa ein Online-Schalter für Unternehmen («EasyGov.swiss») oder Services wie «E-
Mehrwertsteuer», «E-Umzug» oder «E-Voting». In Zukunft würden weitere
Möglichkeiten für elektronische Kontakte zwischen der Bevölkerung oder der Wirtschaft
und den Behörden geschaffen. Deshalb sehe der Bundesrat das Anliegen der Motion
Noser (fdp, ZH) als erfüllt, erklärte die Regierung in ihrem Bericht vom 8. März 2019
über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2018 (BRG 19.006). Der
entsprechende Antrag auf Abschreibung wurde von den Kammern gutgeheissen. 61

MOTION
DATUM: 23.09.2019
MARC BÜHLMANN

Die Bundesverwaltung verfügt über zwei formelle Instrumente, um im Rahmen der
Dienstaufsicht Untersuchungen anzuordnen: Mit der Administrativuntersuchung
werden Sachverhalte geklärt und mit der Disziplinaruntersuchung wird abgeklärt, ob
Dienstpflichtverletzungen durch Personen vorliegen. Bei den Untersuchungen zu den
Hochseeschifffahrtsbürgschaften handelte es sich also um eine
Administrativuntersuchung. Die GPK beider Räte hatten bei ihrer Inspektion dieser
Untersuchung kritisiert, dass die für die Untersuchung zuständigen Amtsstellen, die EFK
und das WBF, rechtliche Fragen nicht genügend geprüft hätten. Es seien
schwerwiegende Defizite hinsichtlich Anordnung der Verfahren sowie der Kompetenz
und der Unabhängigkeit des Untersuchungsorgans, aber auch hinsichtlich der
Kommunikation zwischen den Amtsstellen festgestellt worden. Die GPK hatten aufgrund
dieser Kritik dem Bundesrat empfohlen, eine Stelle einzurichten, die mit der
notwendigen Expertise als Beratungs- und Anlaufstelle bei Administrativ- und
Disziplinaruntersuchungen fungieren solle. 
Der Bundesrat wies darauf hin, dass die Bundeskanzlei (BK) und das Bundesamt für
Justiz (BJ) diese Funktion bereits wahrnehmen würden und lehnte die Empfehlung
deshalb ab. 
Eine Mitte Juni 2019 veröffentlichte Evaluation der PVK zeigte jedoch auf, dass in den
von ihr aus den total 217 zwischen 2003 und 2017 durchgeführten Administrativ- und
Disziplinaruntersuchungen ausgewählten Fällen nur äusserst selten die vom Bundesrat
genannten Stellen mit Querschnittfunktion – neben der BK und dem BJ wurde auch das
Eidgenössische Personalamt dazu gezählt – als Ressource oder Beratungsstelle genutzt
wurden. 
Dies zeige, dass Handlungsbedarf bestehe, so die GPK-NR. «Aufgrund der grossen
Zurückhaltung des Bundesrates» zur Empfehlung wandle sie diese deshalb in eine
Motion um, so die Begründung der Kommission für ihren Vorstoss. Der Bundesrat
müsse laut dieser Motion nicht nur Stellen bezeichnen, die über die notwendige
Expertise verfügen und bei Bedarf Rechtsauskünfte erteilen und Beratung anbieten,
sondern er solle auch dafür besorgt sein, dass diese Querschnittstellen von den
Amtsstellen, die mit Administrativ- oder Disziplinaruntersuchungen betreut werden,
systematisch angegangen werden.  
In der Frühjahrssession 2020 wurde die Motion im Nationalrat beraten. Weil der
Bundesrat in der Zwischenzeit seine Zurückhaltung abgelegt und die Motion zur
Annahme empfohlen hatte, geschah dies stillschweigend. 62

MOTION
DATUM: 11.03.2020
MARC BÜHLMANN

Weil sie nicht innert zweier Jahre nach Einreichung behandelt worden war, wurde eine
Motion von Rocco Cattaneo (fdp, TI) abgeschrieben, die der Digitalisierung der
Bundesverwaltung zum Durchbruch hätte verhelfen sollen, wie der Motionär seinen
Vorstoss betitelt hatte. Die Motion hätte vom Bundesrat die Schaffung einer
interdepartementalen Organisationseinheit verlangt, welche die Federführung über alle
Digitalisierungsprozesse innerhalb der Bundesverwaltung hätte übernehmen sollen. 
Der Bundesrat hatte das Anliegen im September 2018 zur Ablehnung empfohlen.
Digitalisierung sei wichtig und es liefen aktuell in der Tat zahlreiche Projekte, deren
Führung aber in jedem Departement wahrgenommen werde. Eine koordinierende Rolle
spiele dabei das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) im EFD und es brauche im
Moment deshalb kein spezifisches Gremium. 63

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Weil die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG) nicht innerhalb von zwei Jahren seit ihrer
Einreichung Mitte März 2018 behandelt worden war, wurde sie Mitte Juni 2020
abgeschrieben. Die Aargauerin hätte den Bund bei Staatsunternehmen stärker in die
Pflicht nehmen wollen. Staatsnahe Betriebe müssten klare strategische Leitplanken
haben und nur Produkte auf Märkten anbieten, mit denen sie private Unternehmen
weder herausfordern noch konkurrenzieren. 
In seiner Antwort hatte der Bundesrat auf den Bericht zum Postulat der FDP-Fraktion
bzw. zum Postulat Schilliger (fdp, LU) verwiesen, in welchem er dargelegt hatte, wie der
Bund mittels Steuerung der bundesnahen Betriebe Wettbewerbsverzerrungen
vermeide. Er habe klare strategische Leitplanken, die das Anliegen der Motion bereits
erfüllten. 64

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Ein Bundesbeamter habe im Jahr zuvor Schlagzeilen gemacht, weil er «Zeit zum
Pornoschauen» gehabt habe. Seine Stelle sei in der Folge ersatzlos gestrichen worden.
Dies müsse aufhorchen lassen, begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine Motion, mit
der er gegen Ineffizienzen in der Bundesverwaltung hätte vorgehen wollen. Es müsse
ein Massnahmenprogramm eingeleitet werden, mit dem unterbeschäftigte Personen,
Chefs ohne Unterstellte, nicht klar definierte Aufträge, Doppelspurigkeiten sowie
ineffiziente Verfahren in der Verwaltung ausgemacht werden könnten. Die
Bundesverwaltung müsse – wie die Privatwirtschaft auch – Prozesse und Abläufe
regelmässig überprüfen. Damit sorge der Bund für schlanke Strukturen und vermeide
ein «Boreout», also einen Zustand ausgesprochener Unterforderung am Arbeitsplatz. 
Der Bundesrat versicherte in seiner Ablehnung des Begehrens, dass er das Ziel einer
effizienten Personalbewirtschaftung mit dem Motionär teile, dass ihm aber bereits
genügend Rechtsmittel zur Verfügung stünden, um dieses Ziel auch zu erreichen. 
Die Motion wurde Mitte Juni 2020 abgeschrieben, weil sie innert zweier Jahre nicht
behandelt worden war. 65

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Die Bekämpfung der Motion von Martina Munz (sp, SH), mit der die Schaffhauser
Sozialdemokratin geschlechtergerechte Namen für Fachkommissionen gefordert
hätte, führte Mitte Juni 2020 zur Abschreibung der Motion, weil sie während zweier
Jahre nicht behandelt worden war. Der Bundesrat hätte den Vorstoss eigentlich zur
Annahme empfohlen – eine Qualifikation, die normalerweise zu einer stillschweigenden
Annahme in den Räten führt. Da das Begehren aber bekämpft worden war, hätte
eigentlich eine Diskussion darüber stattfinden müssen. Dies geschah aber auch deshalb
nicht, weil Natalie Rickli (svp, ZH), die die Motion ursprünglich bekämpft hatte, in der
Zwischenzeit aus dem Rat ausgeschieden war, aber Christian Wasserfallen (fdp, BE) und
Verena Herzog (svp, TG) die Bekämpfung übernommen hatten. 66

MOTION
DATUM: 19.06.2020
MARC BÜHLMANN

Ein System zum Management der Produktivität des Personals in der Bundesverwaltung
hatte Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH) in einer 2018 eingereichten Motion gefordert. Damit
sollte die Produktivität erhöht und die dauernde Personalaufstockung gestoppt werden.
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung und betonte mit Verweis auf seine
Antwort zur Motion Burgherr (Mo. 18.3345), dass das neue Führungsmodell für die
Bundesverwaltung (NFB), das seit 2017 in Kraft sei, bereits einem von der Motion
verlangten System entspreche. Nachdem Bigler 2019 nicht mehr ins Parlament gewählt
worden war, übernahm zwar Albert Vitali (fdp, ZH) das Anliegen, jedoch wurde die
Motion nach dem Tod des Luzerner Freisinnigen 2020 zwei Jahre nach ihrer
Einreichung abgeschrieben. 67

MOTION
DATUM: 10.09.2020
MARC BÜHLMANN

Im September 2020 reichte Marco Romano (mitte, TI) eine Motion ein, mit der er ein
Recht auf Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte
schaffen wollte. Die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten solle nicht mehr von den
Vorgesetzten abhängig sein, sondern für die ganze Bundesverwaltung geregelt werden.
Er verwies auf die zahlreichen Vorteile von Telearbeit wie die Mobilitätsabnahme, die
Kostenreduktion bezüglich Infrastruktur, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf sowie eine ausgeglichene Vertretung der verschiedenen Regionen und
Minderheiten in der Bundesverwaltung. Damit fügt sich die Motion in eine Reihe
weiterer parlamentarischer Vorstösse ein, die flexiblere Arbeitsformen für die
Bundesverwaltung fördern wollen. 
Der Bundesrat beantragte im November 2020 die Annahme der Motion, zumal flexible

MOTION
DATUM: 16.09.2020
GIADA GIANOLA
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Arbeitsformen auch in der Bundesverwaltung immer häufiger würden. Er habe bereits
das EFD beauftragt, die Anpassung der rechtlichen Grundlagen zu prüfen.
Nachdem Lars Guggisberg (svp, BE) die Motion bekämpfte hatte, wurde diese in der
Frühjahrssession 2021 vom Nationalrat behandelt. Romano betonte nochmals die
Wichtigkeit von Homeoffice, vor allem in Folge der Corona-Pandemie. Guggisberg
anerkannte zwar im Namen seiner Fraktion die Vorteile von Telearbeit, wehrte sich aber
gegen einen gesetzlichen Anspruch darauf, zumal damit «wichtiger organisatorischer
Handlungsspielraum» verloren gehe. Nicht alle Personen und alle Arbeiten seien für
mobiles Arbeiten geeignet. Obwohl Homeoffice nicht für alle Verwaltungsangestellten
möglich sei, wolle der Bundesrat das Gesetz anpassen, um Klarheit und Sicherheit zu
schaffen, wie Bundesrat Ueli Maurer erklärte. Der Nationalrat sprach sich in der Folge
mit 139 zu 50 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für die Annahme der Motion aus. Einzig die
SVP-Fraktion lehnte den Vorstoss ab. 68

In der Herbstsession 2020 diskutierte der Ständerat die von der grossen Kammer
angenommene Motion von Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), mit der dieser mehr
Transparenz in der Verwaltung verlangte. Gleichzeitig behandelten die
Kantonsvertreterinnen und -vertreter eine Motion ihrer SPK-SR, die als abgeschwächter
Vorschlag der Motion Bigler gedacht war (Mo. 20.3911). Philippe Bauer (fdp, NE) führte
für die Kommission aus, dass deren Mehrheit die Ziele der Idee von Hans-Ulrich Bigler
teile. Es brauche in der Tat mehr Transparenz bei den Kaderangestellten der
Bundesverwaltung. Allerdings seien die Umsetzungsvorschläge in der Motion Bigler zu
spezifisch, gingen zu weit und würden vor allem hohe administrative Kosten nach sich
ziehen. Deshalb habe sich die SPK-SR entschlossen, in einer eigenen Motion lediglich
für die höchsten Kader ab Lohnklasse 30 – das seien rund 800 Angestellte, so Bauer –
ein öffentliches Register mit Interessenbindungen zu verlangen. Die Motion Bigler sei
hingegen abzulehnen. Ueli Maurer bat den Rat, beide Motionen abzulehnen, und
erwähnte, dass insbesondere die Forderungen der Motion Bigler nicht umzusetzen
wären; in der Folge wurde diese von der kleinen Kammer ohne weitere Diskussionen
abgelehnt – genauso wie die Kommissionsmotion, bei der das Stimmenverhältnis
jedoch sehr knapp ausfiel. 69

MOTION
DATUM: 22.09.2020
MARC BÜHLMANN

Nach einigem Hin und Her wurden sowohl die Motion Vogler (csp, OW) wie auch die
Motion der FDP-Fraktion schliesslich abgeschrieben. 
Der Bundesrat hatte den Auftrag, Bedarfsanalysen von Regulierungskosten bei neuen
Gesetzen zu erstellen, um unnötige Bürokratie zu vermeiden, als erfüllt erachtet. Der
Nationalrat war in der Herbstsession 2020 freilich anderer Meinung und wollte den
Bundesrat weiterhin zu einer Umsetzung verpflichten. Allerdings entschied sich die
kleine Kammer in der gleichen Session für eine Abschreibung – wohl auch aufgrund
einer in der Zwischenzeit von der WAK-SR eingereichten parlamentarischen Initiative
(Pa. Iv. 19.402), mit welcher das Parlament das Heft selber in die Hand nehmen und eine
unabhängige Stelle schaffen soll, welche die Regulierungsfolgenabschätzungen der
Verwaltung auf ihre Richtigkeit und Qualität überprüft. Zwar entschied der Nationalrat
in der Wintersession 2020 erneut, die beiden Vorstösse nicht abzuschreiben, der
Ständerat hielt aber an seiner ursprünglichen Position fest, womit diese vom Tisch
waren. 70

MOTION
DATUM: 09.12.2020
MARC BÜHLMANN

Die gesamte Bundesverwaltung soll mit Hilfe eines zentralen Daten-Hubs eine
zukunftsfähige Daten-Infrastruktur und Daten-Governance erhalten; der digitale
Austausch zwischen Behörden aller Staatsebenen aber auch zwischen Behörden und
Wirtschaft sowie Zivilgesellschaft soll mittels sogenannter «Open Access-Echtzeit-
Schnittstellen (API)» verbessert werden. Nichts weniger forderte eine Motion der
Finanzkommission des Nationalrats, die nicht einmal zwei Monate nach ihrer
Einreichung vom Nationalrat in der Wintersession 2020 überwiesen wurde. Die FK-NR
begründete ihren Vorstoss und den damit verbundenen Auftrag an den Bundesrat
damit, mittels jährlichem Bericht aufzuzeigen, wie gross der Anteil an via diesem Hub
erreichbaren und genutzten Daten ist, mit dem Ziel der Verbesserung der Beziehungen
zwischen Staat und Unternehmen bzw. Bürgerinnen und Bürgern. Das «Once-Only-
Prinzip» müsse umgesetzt werden: Standardinformationen sollen von der
Zivilgesellschaft und der Wirtschaft allen Behörden lediglich einmal mitgeteilt werden
müssen. Die FK-NR wollte ihre Motion als Ergänzung zu den bereits angenommenen
gleichlautenden Motionen Vonlanthen (cvp, FR; Mo. 18.4276) und Grüter (svp, LU; Mo.
18.4238) verstanden wissen, die die Einführung von elektronischen Schnittstellen in der

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung fordern. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt und
im Nationalrat wurde sie ohne Diskussion durchgewinkt. 71

«Exzesse beim Umgang mit staatlichen Spesen» und «Spesenskandale» lösten Unmut in
der Bevölkerung aus, begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine Motion, mit der er
den Spesenaufwand beim Bund reduzieren will. Dieser Unmut habe auch damit zu tun,
dass die grosszügigen Arbeitsbedingungen und Löhne von Mitgliedern der
Bundesverwaltung der Öffentlichkeit bekannt seien. Spesenentschädigungen brauche
es zwar, aber ein Vergleich mit der Privatwirtschaft zeige ein Missverhältnis: Während
dort pro Vollzeitstelle CHF 700 bis 800 an Spesen pro Jahr ausbezahlt würden, läge
dieser Betrag im WBF bei CHF 4'000 pro Person und Jahr, beim EDA gar bei über CHF
5'500 und im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen bei mehr als CHF 11'000.
Mit einer Kürzung von 50 Prozent der über CHF 120 Mio., die alleine im Jahr 2018 in
allen Departementen für Spesen ausgegeben worden seien (Spesen der Gerichte und
der Bundeskanzlei nicht einberechnet), könne nicht nur Exzessen und Skandalen
vorgebeugt, sondern könnten auch Bescheidenheit und Effizienz unterstrichen werden,
so der Aargauer Volksvertreter in der Debatte im Nationalrat in der Wintersession
2020. Gerade in Anbetracht der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie müsse der Staat
mit gutem Beispiel vorangehen. Finanzminister Ueli Maurer warb für die Ablehnung der
Motion. Er erinnerte daran, dass der Vorstoss auf ein Ereignis im VBS zurückgehe, das
es in die Medien geschafft habe. Das VBS habe inzwischen Massnahmen vorgenommen
und es sei nicht angezeigt, aufgrund eines Einzelfalles alle Spesenausgaben zu
halbieren. Der Grossteil dieser Spesen betreffe Flugreisen und Hotelübernachtungen
im Rahmen von internationalen Konferenzen, an denen die Interessen der Schweiz
vertreten sein müssten. Die Spesenentschädigung sei ordentlich, aber nicht grosszügig.
Er sei ja bei internationalen Konferenzen oft dabei, so Maurer: «Wir bezahlen unser
Getränk und unser Essen in der Regel aus der eigenen Tasche.» Er könne sich zudem
die Bemerkung nicht verkneifen, dass Bundesangestellte oft neidisch auf die
Spesenentschädigung der Parlamentsmitglieder schauen würden: «Sie könnten auch
bei Ihnen noch einmal über die Bücher gehen, falls Sie den Vorstoss doch annehmen»,
so der Aufruf Maurers an die Nationalrätinnen und Nationalräte. Diese lehnten den
Vorstoss jedoch mit 134 zu 52 Stimmen (ohne Enthaltungen) ab. Lediglich die Fraktion
des Motionärs stimmte geschlossen für das Vorhaben. 72

MOTION
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN

Der Covid-19-Lockdown habe dezentrales Arbeiten im Home-Office oder in Co-
Working-Räumen nicht nur nötig, sondern auch beliebt gemacht, begründete die FK-
NR ihre in eine Motion gepackte Forderung für mehr nachhaltiges Arbeiten beim Bund.
Die Erfahrungen sowohl für Arbeitnehmende als auch für Arbeitgebende – so hätten
Umfragen gezeigt – seien positiv. Zwar sei das Arbeiten im Team wichtig für eine
gesunde Unternehmenskultur, Home-Office habe aber zahlreiche Vorteile: Reduzierte
Pendlerströme entlasteten die Verkehrsinfrastruktur und trügen zu einem besseren
Klimaschutz und dem Erhalt von Biodiversität bei, zudem könnten strukturschwache
Regionen von der Verlagerung von Arbeitsplätzen oder dem Arbeiten im Home-Office
profitieren. Bei der Planung von Arbeitsplätzen in der Bundesverwaltung soll der
Bundesrat zukünftig – so die Forderung der Motion – die positiven wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Effekte von Home-Office miteinbeziehen.
Der Bundesrat beantragte Ende Januar 2021 die Annahme der Motion. Er beabsichtige
in der Bundesverwaltung flexible Arbeitsformen zu fördern, wie er dies auch in einem
Zielbild zur Ausgestaltung der flexiblen Arbeitsformen in der Bundesverwaltung
dargelegt habe. Die «Covid-19-Erfahrungen nutzen» – so die Bezeichnung der Motion –
wollen auch eine Reihe weiterer noch hängiger Vorstösse: das Postulat von Hansjörg
Knecht (svp, AG; Po. 20.4369), das die Möglichkeit einer Dezentralisierung von
Arbeitsplätzen dank Digitalisierung untersucht haben will; die Motion von Martin
Candinas (Mitte, GR; Mo. 20.4727), die mehr dezentrale Arbeitsplätze der
Bundesverwaltung in peripheren Kantonen fordert; oder die vom Nationalrat bereits
gutgeheissene Motion der FK-NR (Mo. 20.4260), mit der eine zukunftsfähige Daten-
Infrastruktur in der Bundesverwaltung gefordert wird. 73

MOTION
DATUM: 27.01.2021
MARC BÜHLMANN
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Der Bund müsse beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen ein Vorbild sein,
forderte Martin Candinas (Mitte, GR) in seiner Motion. Die Bundesverwaltung müsse die
Arbeitsplätze besser über alle Kantone verteilen und auch für ländliche Gebiete eine
attraktive Arbeitgeberin werden. Der nationale Zusammenhalt könnte so gestärkt
werden, wenn nicht nur vorwiegend im Kanton Bern, sondern auch in peripheren
Kantonen – zum Beispiel proportional zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit –
Verwaltungsarbeitsplätze angeboten würden. 
Der Bundesrat beantragte Anfang Februar 2021 die Ablehnung der Motion, weil sie
bereits erfüllt sei. Die Bundesverwaltung biete bereits heute in der ganzen Schweiz
Arbeitsplätze an. Zudem müsse die Arbeitsplatzplanung ganzheitlich betrachtet werden,
wie es die Regierung in ihrem Zielbild vorschlage. Die Entwicklung von flexiblen
Arbeitsformen, die sich durch den Covid-19-Lockdown beschleunigt habe, werde auch
vom Bundesrat mit verschiedenen Massnahmen vorangetrieben. 74

MOTION
DATUM: 03.02.2021
MARC BÜHLMANN

Ganz am Schluss der laut Präsident Andreas Aebi (svp, BE) vermutlich längsten Debatte
in der Geschichte des Nationalrats – verhandelt worden waren das Covid-19-Gesetz
und der Nachtrag zum Voranschlag 2021 – um 0 Uhr 40 nahmen die Volksvertreterinnen
und -vertreter ohne Diskussion die Motion der FK-NR an, mit der nachhaltiges Arbeiten
beim Bund gefordert werden sollte. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion
beantragt, die er in die Erarbeitung von Massnahmen für flexibles Arbeiten in der
Bundesverwaltung integrieren wollte. Die Motion möchte insbesondere die positiven
Erfahrungen von Home-Office während des Covid-19-Lockdowns fruchtbar machen. 75

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN

Auch die FK-SR unterstützte einstimmig die Idee einer zukunftsfähigen Daten-
Infrastruktur und Daten-Governance, wie sie von der Motion ihrer
Schwesterkommission gefordert, vom Bundesrat unterstützt und vom Nationalrat in der
Winteression 2020 diskussionslos angenommen worden war. Allerdings betonte die
ständerätliche Kommission in ihrer Medienmitteilung Ende Januar 2021, dass die
Kantone einbezogen werden müssten, seien diese doch hinsichtlich Digitalisierung
teilweise schon weiter als der Bund. 
Auch der Ständerat hiess dann in der Frühjahrssession die Erleichterung und
Beschleunigung der Digitalisierung durch eine Vereinheitlichung und Standardisierung
der digitalen Prozesse in der Bundesverwaltung, wie Kommissionssprecher Peter
Hegglin (mitte, ZG) für das Anliegen warb, diskussionslos gut. 76

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN

Der Rückzug ihrer Motion für ein Open-Government-Data-Gesetz sei nicht als
«Freipass für weitere Verzögerungen (...), sondern als dringender Appell» zu verstehen,
einen gesetzlichen Rahmen zu schaffen, mit dem geregelt wird, wie personenbezogene
Daten der Bundesverwaltung publiziert und genutzt werden sollen, gab Edith Graf-
Litscher (sp, TG) in der Frühjahrssession 2021 zu Protokoll. Open Government Data, also
die freie Zurverfügungstellung von Verwaltungsdaten für die Allgemeinheit, sei wichtig
und werde immer mehr verlangt. Weil der Bundesrat im Dezember 2020 das
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBaG) in die Vernehmlassung gegeben hatte, das eben auch die
Bedeutung offener Verwaltungsdaten aufnehme, könne sie die Motion zurückziehen. 77

MOTION
DATUM: 10.03.2021
MARC BÜHLMANN

Am letzten Sitzungstag der Frühjahrssession 2021 lehnte der Nationalrat die Motion von
Michel Matter (glp, GE) ab, der Massnahmen für eine mehrsprachige Bundesverwaltung
gefordert hatte. Der Forderungskatalog des Genfers, der neben einer schweizweiten
Kampagne, die den Bund als mehrsprachigen Arbeitgeber anpreisen sollte, auch mehr
Rücksichtnahme bei Bewerbungen auf sprachliche Minderheiten, obligatorische
Sprachtests und Sprachkurse für Verwaltungsangestellte sowie eine angemessene
Vertretung aller Landessprachen in den Führungsetagen der Bundesämter umfasste,
war in der Stellungnahme des Bundesrats Mitte Februar nachgerade zerpflückt worden.
Die Bundesverwaltung sei in verschiedenen Kommunikationskanälen als «multilinguale
Arbeitgeberin» präsent; alle Stelleninserate würden in den drei Amtssprachen
publiziert und eine «diskriminierungsfreie Rekrutierung» sei sichergestellt. Würden für
bestimmte Stellen Sprachkompetenzen verlangt, so würden diese mit Sprachtests
überprüft. Seit 2018 würden Sprachkompetenzen in der gesamten Verwaltung
regelmässig evaluiert und Massnahmen ergriffen, wenn die Anforderungen nicht erfüllt
würden. Schliesslich müsse die möglichst proportionale Berücksichtigung aller

MOTION
DATUM: 19.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Sprachen in den Kaderfunktionen auf der Basis der Sprachenverordnung eingehalten
werden. Der Bundesrat erachte die Motion deshalb als bereits erfüllt. Die grosse
Kammer schien hier mit der Regierung einer Meinung zu sein und lehnte die Motion
diskussionslos ab. 78

In der Sommersession nahm auch der Ständerat die Motion der FK-NR für nachhaltiges
Arbeiten beim Bund stillschweigend an. Das sogenannte «dezentralisierte Arbeiten»
solle gefördert werden, zudem solle der Bundesrat diese Förderungsmassnahmen in
einem Umsetzungsplan mit messbaren Zielgrössen darlegen. Dabei sollen auch die
Erfahrungen von Homeoffice während der Corona-Pandemie sowie Überlegungen zu
positiven wirtschaftlichen und ökologischen Folgen einfliessen. In ihrem Bericht, mit
dem sie ihre einstimmige Unterstützung zur Motion begründete, hob die FK-SR auch
den Umstand hervor, dass Co-Working und Homeoffice die Attraktivität des Bundes als
Arbeitgeber stärken könnten. 
Nachdem Peter Hegglin (mitte, ZG) im Rat die Kommissionsposition dargelegt hatte,
ergriff Ueli Maurer das Wort und bekräftigte die Unterstützung des Bundesrats für
dieses Anliegen. Allerdings habe sich in der Zwischenzeit die «erste Euphorie für das
Homeoffice ein bisschen verflüchtigt», es gebe durchaus auch Nachteile. Wichtig sei
eine Gesamtbetrachtung und das Gespräch mit den Mitarbeitenden. 79

MOTION
DATUM: 09.06.2021
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2021, also rund zwei Jahre nach deren Annahme, schrieben
beide Kammern die Motion von Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), mit der die Zahl der
externen Beratungsmandate um 4 Prozent reduziert und stattdessen Wissen innerhalb
der Verwaltung selber gesichert werden sollte, ab. Der Bundesrat hatte in seinem
Antrag zur Abschreibung betont, dass die geforderte Reduktion der Ausgaben für
externe Mandate in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 erfüllt sei. Zudem betrüge der
Anteil externer Mandate an den Personalausgaben in diesen Jahren drei Prozent oder
weniger. Indem gezielt Plattformen für Vernetzung und Austausch von
Verwaltungsmitarbeitenden geschaffen worden seien, sei auch das von der Motion
angestrebte Ziel der Wissenssicherung aktiv angegangen worden. 80

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

2018 hatte die APK-NR befunden, dass das Motionsanliegen der FDP-Fraktion für mehr
Internet Governance, im Gegensatz zur Meinung des Bundesrats, höchstens teilweise
erfüllt sei. Der «Prozess zur Positionierung der Schweiz als internationale Plattform im
Bereich Internet Governance» habe erst begonnen und weitere Schritte seien nötig,
weshalb sie auf eine Abschreibung verzichten wollte. In seinem zweiten
Abschreibungsantrag machte der Bundesrat geltend, dass mit der Strategie der
digitalen Aussenpolitik 2021-2024 auch das Motionanliegen umgesetzt werde. Dieser
Argumentation folgten beide Kammern im Rahmen des neuerlichen Antrags des
Bundesrats und schrieben die Motion in der Sommersession 2021 ab. 81

MOTION
DATUM: 10.06.2021
MARC BÜHLMANN

Der Ständerat beschäftigte sich im Rahmen der Herbstsession 2021 mit der Motion
«Formen mobilen Arbeitens», die den Bundesrat beauftragen wollte, das Recht auf
Telearbeit zu einem bestimmten Prozentsatz für Bundesangestellte zu schaffen.
Im Rahmen der Ständeratsdebatte führte Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp,
AR) aus, dass der Bundesrat im Mai 2021 die Bundespersonalverordnung geändert habe
und die Änderung bereits in Kraft getreten sei. Diese Änderung ermögliche es den
Angestellten, an verschiedenen Arbeitsorten zu arbeiten, und regle unter anderem den
Gesundheitsschutz und die Infrastruktur. Die SPK-SR erachtete somit das Anliegen als
erfüllt und empfahl, die Motion abzulehnen, was der Ständerat in der Folge auch tat. 82

MOTION
DATUM: 21.09.2021
GIADA GIANOLA

Weil Stefanie Heimgartner (svp, AG) die Motion von Gerhard Andrey (gp, FR) für eine
Freigabe von Bildern des Bundes bekämpfte, musste diese – trotz Unterstützung durch
den Bundesrat – in der Frühjahrssession 2022 in der grossen Kammer diskutiert
werden. Der Motionär legte dort dar, dass Bildmaterial, welches in der Verwaltung
produziert und also durch Steuergelder finanziert werde, gratis zur Verfügung stehen
müsse. Es sei seltsam, dass etwa ein Bild des Bundesrats frei verwendet werden dürfe,
wenn eine US-Behörde dieses erstellt habe, nicht aber, wenn die Schweizer
Bundesverwaltung Urheberin des Bildes sei. Es sei deshalb eine Gesetzesänderung
vorzusehen, die nicht nur sicherstelle, dass künftig von der Bundesverwaltung

MOTION
DATUM: 15.03.2022
MARC BÜHLMANN

01.01.65 - 01.01.23 23ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



produziertes Bildmaterial gratis zur Verfügung gestellt werde, sondern dass dieses auch
unter einer entsprechenden Lizenzierung hergestellt und auf einer Open-Data-
Plattform publiziert werden müsse. Seine Forderung passe in die aktuelle Open-
Government-Data-Strategie des Bundes, so Andrey. Dieser Punkt wurde in der Debatte
von Finanzminister Ueli Maurer bestätigt, der die Empfehlung des Bundesrats die
Annahme der Motion bekräftigte. Man könne Bilder bereits heute kostenlos nutzen,
wenn man bei der entsprechenden Stelle nachfrage, wendete hingegen Stefanie
Heimgartner ein. Digitalisierung und Veröffentlichung von sämtlichen Bildern würden
hingegen Kosten verursachen, die vor allem dann unnötig seien, wenn gar niemand die
entsprechenden Bilder nachfrage. Diese Kosten seien nicht von Steuerzahlenden zu
tragen, sondern von den Nutzenden des Bildmaterials zu entrichten. Auch diesen
Einwand begrüsste der Finanzminister im Prinzip und stellte klar, dass Bilder lediglich
dann zur Verfügung gestellt würden, «wenn der Aufwand vernünftig ist». Die grosse
Kammer schien den Nutzen einer Veröffentlichung höher zu gewichten als den
Kosteneinwand: Lediglich die geschlossene SVP-Fraktion stimmte mit 52 Stimmen
gegen die Motion, die von einer Mehrheit von 139 Stimmen an den Ständerat
überwiesen wurde. 83

Thomas Burgherr (svp, AG) forderte mittels Motion eine moderne Leistungsbeurteilung
in der Bundesverwaltung. Das neue System solle mindestens fünf Beurteilungsstufen
haben, es müsse adäquate Bezeichnungen für die Erreichung von Zielen umfassen (z.B.
«erfüllt», «teilweise erfüllt» statt wie heute «gut», «genügend» etc.) und es solle keine
automatischen Lohnerhöhungen mehr geben. Es könne etwas nicht stimmen, wenn die
meisten Mitarbeitenden die Ziele überträfen oder gar deutlich überträfen, so Burgherr.
Zwei Drittel der Forderung seien bereits auf der Basis eines Postulats der
Finanzkommission umgesetzt worden, das der Nationalrat in der Frühjahrssession 2020
angenommen habe, entgegnete Bundesrat Ueli Maurer in der Sommersession 2022
während der Behandlung durch den Nationalrat. So seien etwa die aktuellen
Beurteilungsstufen aufgelöst und Lohnentscheide objektiviert worden. Die Motion sei
deshalb nicht nötig und der Bundesrat empfehle sie zur Ablehnung. Mit 136 zu 52
Stimmen (1 Enthaltung) lehnte die Volkskammer den Vorstoss ab. Einzig die geschlossen
stimmende SVP-Fraktion folgte ihrem Ratskollegen. 84

MOTION
DATUM: 16.06.2022
MARC BÜHLMANN

In internationalen Studien wie etwa dem E-Government-Benchmark schneide die
Schweiz sehr schlecht ab, was das Online-Angebot von Verwaltungsleistungen
anbelange. Es müssten deshalb – neben Bestrebungen wie dem im Entstehen
begriffenen Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG) – gesetzgeberische Massnahmen ergriffen werden, mit
denen Behörden stärker verpflichtet würden, ihre Dienstleistungen digital anzubieten.
Dies forderte Marcel Dobler (fdp, SG) Mitte März 2022 in einer Motion, die zwei Monate
später vom Bundesrat zur Annahme empfohlen wurde. Die Forderung könne gut im
Rahmen des EMBAG beraten werden, befand die Regierung in ihrer Stellungnahme.
In der Sommersession 2022 nahm der Nationalrat die Forderung für eine
nutzenorientierte Digitalisierungsoffensive der Schweizer Verwaltung stillschweigend
an und überwies sie an den Ständerat. 85

MOTION
DATUM: 17.06.2022
MARC BÜHLMANN

Weil sowohl der Motionär, Martin Candinas (mitte, GR) als auch der zuständige
Bundesrat Ueli Maurer auf ein Votum verzichteten, bat Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (gp, AG) die Ratsmitglieder ohne Diskussion um eine Entscheidung darüber, ob der
Bund beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen – also über alle Kantone und auch
ländliche Regionen verteilte Arbeitsplätze – ein Vorbild sein solle oder nicht. Sie
erinnerte freilich daran, dass die Regierung die Ablehnung der Motion beantragt hatte.
Mit 118 zu 68 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) entschied sich die Mehrheit der grossen
Kammer für Annahme der Motion, die damit an den Ständerat weitergereicht wurde.
Für das Anliegen sprachen sich die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, Grünen
und Mitte sowie Minderheiten der FDP und der SVP aus. Einzig die GLP votierte
geschlossen gegen das Anliegen. 86

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN
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Mit 138 zu 34 Stimmen (6 Enthaltungen) nahm der Nationalrat eine Motion seiner FK-NR
an, mit der die Finanzierung von dezentralen Digitalisierungsprojekten geregelt werden
soll. Konkret will die Kommission, dass der Bund Projekte fördert, die
Medienbruchfreiheit und Mehrfachverwendung insbesondere auf den verschiedenen
föderalen Ebenen anstreben. Zwar habe der Bundesrat mit dem EMBAG und auf der
Basis der Motion 20.4260 eine Grundlage für solche Projekte geschaffen, er müsse
diese aber zum Beispiel mittels «Zweidrittel-Bundesbeteiligung» auch konkret fördern,
so die FK-NR, die zudem forderte, dass zu finanzierende Projekte open-source,
transparent, nutzenorientiert und bezüglich Cybersicherheit auf dem neuesten
technischen Stand sein müssen. Obwohl der Bundesrat die Annahme der Motion
beantragt hatte und damit eine stillschweigende Überweisung an den Zweitrat möglich
gewesen wäre, musste eine Abstimmung durchgeführt werden, weil ein schriftlicher
Antrag von Marcel Dettling (svp, SZ) vorlag, mit dem eine Ablehnung des Vorstosses
beantragt wurde. Es sei nicht nötig, dass sich der Bund einmische, weil sich gute
Projekte auch ohne Förderung durchsetzen würden. Übernehme der Staat die
Federführung, bestehe zudem die Gefahr eines Eindringens in die «Privatsphäre der
Bürger» – so Dettling. Die 34 Stimmen, die sich hinter den Antragsteller stellten,
stammten allesamt aus der SVP-Fraktion; je sechs weitere Mitglieder der Fraktion
sagten ja oder enthielten sich der Stimme. 87

MOTION
DATUM: 01.12.2022
MARC BÜHLMANN

Bundesverwaltung - Personal

Im Berichtjahr wurden im Nationalrat drei Postulate (Po. 12.3644, Po. 12.3645, Po.
12.3646) und zwei Motionen (Mo. 12.3647, Mo. 12.3648) gemeinsam debattiert, die auf
eine bessere Steuerung der Personalpolitik abzielten. Die Vorstösse basierten auf
einem GPK-Bericht zur Personalpolitik des Bundes aus dem Jahr 2009 bzw. der
Stellungnahme des Bundesrates zu diesem Bericht aus dem Jahr 2010, der
Nachkontrolle der GPK von 2011 und der entsprechenden Reaktion des Bundesrates von
2012. Mit den sechs Vorstössen soll den Empfehlungen der GPK, denen die Regierung
laut der Kommission noch nicht genügend nachgekommen sei, Nachdruck verliehen
werden. Unzufrieden war die GPK insbesondere mit der internen Organisation der
Personalpolitik, die noch zu wenig auf einer Prozess- und Leistungsanalyse beruhe.
Zudem gäbe es noch einige Kohärenzmängel und identische Aufgaben würden auf
unterschiedlichen Hierarchiestufen angesiedelt. Das erste Postulat und die eine Motion
forderten entsprechend eine zentraler gesteuerte Personalpolitik und eine Stärkung
des Eidgenössischen Personalamtes (EPA). Die beiden weiteren Postulate und die
zweite Motion wurden zum Thema Vertrauensarbeitszeitmodell eingereicht. Der
Bundesrat soll in einem Bericht aufzeigen, ob Vertrauensarbeitszeit funktions- statt
lohnklassenabhängig anwendbar sei und wie dies zu organisieren wäre. Die Motion
forderte die Einführung eines entsprechenden Kontrollkonzeptes. Der Nationalrat
überwies die drei Postulate und die erste Motion einstimmig und die zweite Motion mit
lediglich einer Gegenstimme. Im Ständerat wurde die Stärkung des EPA diskussionslos
angenommen. Die Motion zum Kontrollkonzept wurde hingegen der eigenen GPK und
den Argumenten des Bundesrates folgend verworfen: ein Vertrauensverhältnis, dem die
Idee der Vertrauensarbeitszeit unterliege, dürfe nicht auf einem flächendeckenden
Kontrollinstrument beruhen. Die Beurteilung, ob Vertrauensarbeitszeit gewährt würde
oder nicht, sei eine dem jeweiligen spezifischen Verhältnis angemessene
Führungsaufgabe. 88
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2014 hatte die GPK-SR in einem Bericht über externe Mitarbeitende der
Bundesverwaltung kritisiert, dass eine Strategie zur Anstellung externer Mitarbeitender
fehle. Rund 11 Prozent aller Verwaltungsmitarbeitenden seien Externe, die zudem meist
unangemessen und auf nicht öffentlich ausgeschriebene Stellen angestellt seien. Um
abzuklären, ob sich seit dem Bericht etwas gebessert habe, hatte die GPK-SR 2017 eine
Nachkontrolle angekündigt. Der entsprechende Bericht wurde Mitte November 2019
publiziert. Dort wurde festgehalten, dass sich hinsichtlich Strategie und Transparenz
einiges verbessert habe. So gebe es Weisungen zum Abschluss von
Personalverleihverträgen und im Budget sowie der Staatsrechnung seien Zahlen zu den
Kosten externer Mitarbeitender ausgewiesen. Allerdings bestehe nach wie vor ein
Verbesserungspotenzial, so der Bericht weiter. Es sei beispielsweise nicht nachprüfbar,
ob das Ziel von Einsparungen durch die Internalisierung von externen Mitarbeitenden in
die Bundesverwaltung erreicht worden sei. Insbesondere bei den Stellen, die eine hohe
Zahl Externer beschäftigten, brauche es Evaluationsinstrumente, um die Umsetzung der
Empfehlungen kontrollieren zu können. Der Einsatz externer Mitarbeitender solle
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ferner ausdrücklich im Bundespersonalgesetz verankert werden. Um dieses Ziel
umzusetzen reichte die GPK-SR gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Berichts eine
Motion ein. 
In seiner Stellungnahme beantragte der Bundesrat die Ablehnung dieser Motion, weil es
weder notwendig noch sachgerecht sei, gesetzliche Bestimmungen für eine Aufgabe
festzulegen, die jede Dienststelle selber regeln müsse und die den Bezug von
Dienstleistungen betreffe: Die meisten externen Mitarbeitenden würden nach Bedarf
und für spezifische Aufgaben mit Leihverträgen angestellt. Die Vorgaben des
Bundesrates, externes Personal nur dann anzustellen, wenn intern die Ressourcen oder
die Expertise nicht vorhanden sind, würden zudem mittlerweile adäquat umgesetzt:
Lediglich 3.4 Prozent der zwischen 2016 und 2018 aufgrund extern beschaffter
Dienstleistungen anfallenden Kosten seien auf Personalleihverträge zurückzuführen. Die
Regelung dieser Weisungen im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG)
genüge vollauf. 
In der ständerätlichen Debatte während der Frühjahrssession 2020 ging es schliesslich
um ebendiese Frage der rechtlichen Grundlage für den Personalverleih. Während sich
Kommissionssprecher Matthias Michel (fdp, ZG) auf den Standpunkt stellte, dass das
Bundespersonalgesetz der richtige Ort für diese Regelung sei, setzte sich
Finanzminister Ueli Maurer für die bestehende Regelung im RVOG ein. Es handle sich
beim Personalverleih um eine externe Dienstleistung, die keiner zusätzlichen
gesetzlichen Grundlage bedürfe. Es sei zudem nicht nötig, für etwas eine Regelung zu
schaffen, das ohne Probleme funktioniere. Die Mehrheit des Rates sah dies allerdings
anders und nahm die Motion mit 32 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung an. 89

«Der Inhalt dieser Motion ist problematisch», eröffnete Finanzminister Ueli Maurer sein
Plädoyer gegen den Vorstoss der GPK-SR, die gesetzliche Grundlagen für den Einsatz
externer Mitarbeitender forderte. Für Personalleihverträge gelte das Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) als Grundlage, so Maurer. Dies sei sachgerecht,
weil externes Personal ja nur befristet und zu den Bedingungen der jeweiligen Firma,
bei der es tätig sei, angestellt würde – und eben nicht zu Bedingungen des Bundes. Das
Bundespersonalgesetz, dessen Teilrevision von der Motion ja eigentlich gefordert
werde, sei folglich nicht der richtige Ort, um all die unterschiedlichen Bedingungen
externen Personals zu regeln. Darum würde mit der Annahme der Motion mehr
Unklarheit als Klarheit geschaffen. Die grosse Kammer war freilich – wie schon der
Ständerat zuvor – anderer Meinung und hiess die Motion mit 164 zu 9 Stimmen (3
Enthaltungen) deutlich gut. Die Kommissionssprecherinnen – Yvonne Feri (sp, AG) und
Isabelle Pasquier-Eichenberger (gp, GE) – hatten zuvor darauf hingewiesen, dass es aus
Sicht der GPK zweifelhaft sei, dass das RVOG ausreiche, um Personalleihverträge
auszustellen, bei denen externes Personal in einem Subordinationsverhältnis zum Bund
stehe. Diese «Pseudo-Mandate» müssten durch entsprechende gesetzliche Regelungen
verhindert werden. Den Auftrag dazu hatte der Bundesrat nun also von beiden
Kammern erhalten. 90
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